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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und
des Bundeskanzleramtes
1. Abgeordneter
Jan

Korte
(DIE LINKE.)
Inwieweit wird es auch nach der Abwicklung
der Hauptstelle für Befragungswesen (HBW)
eine Mitwirkung oder Teilnahme an der Aus-
wertung oder Beeinflussung von Asylanhörun-
gen bzw. eigenständige Befragungen von Asyl-
suchenden durch Bedienstete deutscher Ge-
heimdienste geben (bitte nach Nachrichten-
diensten getrennt beantworten), und was sind
die aktuell praktizierten Befragungsansätze,
für die die Legende HBW nach Angaben der
Bundesregierung (vgl. die Antwort der Bun-
desregierung zu Frage 21 auf Bundestags-
drucksache 18/1135) nicht mehr erforderlich
ist (bitte ausführen)?
Antwort der Beauftragten der Bundesregierung

für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters,

vom 14. April 2014
Die Entscheidung über Asylanträge und die Durchführung von Asyl-
verfahren fällt in die Zuständigkeit des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge (BAMF). Eine Beteiligung deutscher Nachrichten-
dienste des Bundes im Rahmen von Asylanhörungen fand weder in
der Vergangenheit statt noch ist eine solche künftig beabsichtigt.
Ergänzend wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Münd-
lichen Fragen 31 und 32 der Abgeordneten Luise Amtsberg in der
3. Sitzung des Deutschen Bundestages am 28. November 2013 (Ple-
narprotokoll 18/3, Anlage 18) verwiesen.

Hinsichtlich der zweiten Teilfrage wird auf die Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. (Bun-
destagsdrucksache 18/1135), dort die Antworten zu den Fragen 4
und 5, verwiesen.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie
2. Abgeordneter
Jan van
Aken

(DIE LINKE.)
Wie viele abschließende Genehmigungen
(bzw. Empfehlungen für abschließende Geneh-
migungen) für Rüstungsexportvorhaben hat
der Bundessicherheitsrat jeweils insgesamt in
den Jahren 2012 und 2013 erteilt?
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Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 16. April 2014
Die Koalitionsparteien haben sich im Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD darauf verständigt, den Deutschen Bundestag
über abschließende Genehmigungsentscheidungen im Bundessicher-
heitsrat (BSR) künftig unverzüglich zu unterrichten. Die Bundes-
regierung bereitet derzeit die Umsetzung dieser Vereinbarung vor.

Die früheren abschließenden Genehmigungsentscheidungen des
BSR, also auch diejenigen, die in den Jahren 2012 und 2013 getrof-
fen wurden, unterliegen dagegen weiterhin der derzeitigen Geschäfts-
ordnung des BSR und sind daher geheim.
3. Abgeordneter
Jan van
Aken

(DIE LINKE.)
Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung,
zum Beispiel von Nachrichtendiensten, Sicher-
heitsorganen oder aus anderen Quellen, über
mögliche Reexporte von deutschen Waffen
bzw. Waffen aus ehemaligen Bundeswehr-
oder NVA-Beständen (NVA = Nationale
Volksarmee) in den Sudan oder Südsudan
(bitte unter Angabe der Stückzahl, des Wertes
und des Namens der jeweiligen Rüstungsgüter,
des Namens des Landes, das den Reexport je-
weils vornahm, und ob die Bundesregierung
dem Reexport jeweils zustimmte oder nicht)?
Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 16. April 2014
Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse über Reexporte von
deutschen Kriegswaffen oder Kriegswaffen aus ehemaligen Bundes-
wehr- oder NVA-Beständen in den Sudan oder Südsudan vor.

Der Bundesregierung ist bekannt, dass in den Sudan und Südsudan
ausgemusterte Lastkraftwagen aus Beständen der Bundeswehr ge-
langt sind. Diese wurden von ausländischen Unternehmen in
Deutschland ersteigert und anschließend in die Niederlande ver-
bracht, von wo aus sie in den Sudan oder Südsudan ausgeführt wur-
den. Die Zustimmung zum Reexport dieser Lastwagen in den Sudan
oder Südsudan ist nicht beantragt worden, da sie nach niederländi-
schen Bestimmungen zuvor demilitarisiert worden waren.
4. Abgeordnete
Annalena

Baerbock

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung gegenwärtig die finanziellen Begünstigun-
gen für die Braunkohlewirtschaft in Deutsch-
land, wie sie nach der Definition des Umwelt-
bundesamtes für seinen Bericht über die um-
weltschädlichen Subventionen zugrunde gelegt
werden, und wie haben sich diese gewährten
Begünstigungen in den vergangenen zehn Jah-
ren entwickelt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Beckmeyer

vom 11. April 2014
Die Braunkohlenindustrie erhält keine staatlichen Subventionen, die
dem Verständnis des im Subventionsbericht der Bundesregierung
verwandten Subventionsbegriffs zugrunde liegen. Die Bundesregie-
rung berichtet regelmäßig dem Bundestag und dem Bundesrat mit
dem Subventionsbericht über die Finanzhilfen des Bundes und die
Steuervergünstigungen. Dabei werden unter Finanzhilfen die Geld-
leistungen des Bundes an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
verstanden, während es sich bei Steuervergünstigungen um spezielle
steuerliche Ausnahmeregelungen handelt, die für die öffentliche
Hand zu Mindereinnahmen führen. Weder der Braunkohlenbergbau
als Wirtschaftszweig noch ein privates Unternehmen der Braunkoh-
lenindustrie erhält Geldleistungen aus dem Bundeshaushalt. Auch
gibt es keine speziellen steuerlichen Ausnahmeregelungen für die
Braunkohlenindustrie.

Das Umweltbundesamt führt in seinem Bericht „Umweltschädliche
Subventionen in Deutschland“ vom November 2010 als finanzielle
Begünstigungen für die deutsche Braunkohlenwirtschaft die Freistel-
lung des Braunkohlentagebaus von der Förderabgabe für Boden-
schätze sowie die Freistellung von Wasserentnahmeentgelten an.

Förderabgabe für Bodenschätze:

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Förderabgabe ist in § 31 des
Bundesberggesetzes (BBergG) geregelt. Danach hat der Inhaber
einer Bewilligung für die jährlich gewonnenen bergfreien Boden-
schätze eine Förderabgabe in Höhe von 10 Prozent des Marktwertes
zu entrichten. Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen sind
die Länder gemäß § 32 BBergG ermächtigt, per Verordnung für be-
stimmte Bodenschätze/Gebiete abweichende Abgabesätze oder eine
Befreiung von der Erhebung der Förderabgabe auszusprechen. För-
derabgaben können nur im Zusammenhang mit solchen Gewinn-
ungsberechtigungen (Bewilligung oder Bergwerkseigentum) erhoben
werden, die unter der Geltung des BBergG verliehen worden sind.

Die Betreiber der Braunkohlentagebaue hatten bereits vor Inkrafttre-
ten des Bundesberggesetzes (1982) als Inhaber alten Bergwerkseigen-
tums unbefristete, unwiderrufliche und abgabefreie Gewinnungs-
und Aneignungsrechte erhalten bzw. in den neuen Bundesländern
nach dem Jahr 1990 auf Grundlage des Einigungsvertrages im Rah-
men der Privatisierung durch die Treuhandanstalt Bergwerkseigen-
tum alten Rechts erworben. Die Besitzer solcher alten Rechte sind
durch § 151 Absatz 2 Nummer 2 BBergG von der Förderabgabe be-
freit.

Daten über die Höhe der finanziellen Begünstigung für die Befreiung
von der Förderabgabe im Bereich des Braunkohlentagebaus liegen
der Bundesregierung nicht vor.

Wasserentnahmeentgelt:

Alle vier Länder mit Braunkohlenförderung (Nordrhein-Westfalen,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg) erheben ein Wasserent-
nahmeentgelt nach Landesrecht. Von den Braunkohlenunternehmen
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durch Rohstoffgewinnung entnommenes Grundwasser unterliegt, so-
weit es vor der Einleitung genutzt wird, dort einem reduzierten, je-
weils aber unterschiedlichen Abgabesatz. Entnommenes, aber nicht
genutztes Grundwasser wird mit Ausnahme von Nordrhein-Westfa-
len nicht von den Wasserentnahmeentgelten erfasst.

Daten über die Höhe dieser Ermäßigungen bzw. Befreiungen liegen
der Bundesregierung nicht vor.
5. Abgeordnete
Veronika

Bellmann

(CDU/CSU)
Inwiefern kann eine reale Kostenermittlung
für den Umbau der Energieversorgung vom
konventionellen Versorgungssystem auf er-
neuerbare Energien durch die Trennung der
realen Kosten (Neubau von Erneuerbare-Ener-
gie-Anlagen) von den historischen Kosten
(während der Markteinführung angefallen)
durch die Einführung eines so genannten Vor-
leistungsfonds gemäß einer Studie des Öko-
Instituts erreicht werden, und wie könnte ein
solcher Vorleistungsfonds in die gesetzlichen
Neuregelungen zur Gestaltung der Energie-
wende einfließen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Beckmeyer

vom 14. April 2014
Das Öko-Institut untersucht in seiner Studie verschiedene Varianten
für einen so genannten Vorleistungsfonds, ohne eine klare Emp-
fehlung für die Einrichtung eines solchen Fonds abzugeben. Durch
die untersuchte Auslagerung von Finanzierungslasten, die im Rah-
men des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) entstanden sind, in
einen Fonds könnte in Abhängigkeit von der Höhe des ausgelagerten
Finanzvolumens die EEG-Umlage zulasten späterer Generationen
oder heutiger Steuerzahlerinnen und Steuerzahler reduziert werden.
Die Analysen des Öko-Instituts zeigen jedoch, dass ein erhebliches
Finanzmittelvolumen in den Fonds ausgelagert werden müsste, wenn
eine signifikante Entlastung bei der EEG-Umlage erreicht werden
soll. Dabei weist das Öko-Institut selbst auf diverse offene Fragen im
Zusammenhang mit einer solchen Fondslösung hin.
6. Abgeordnete
Bärbel

Höhn

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung darüber vor, in wie viel Prozent der Pri-
vathaushalte welcher Anteil des Wohnraums
auf 22 oder 23 Grad Celsius beheizt wird, und
welche konkreten Maßnahmen plant die Bun-
desregierung, um die jeweiligen Anteile zu
senken?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Beckmeyer

vom 14. April 2014
Der Bundesregierung liegen hierüber keine Erkenntnisse vor. Kon-
krete Maßnahmen hierzu sind nicht geplant.
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7. Abgeordnete
Caren

Lay

(DIE LINKE.)
Mit welcher Höhe der EEG-Umlage rechnete
die Bundesregierung für die Jahre 2015 bis
2020 im Referentenentwurf zur EEG-Reform,
der zur Anhörung der Verbände vorlag, und
nach aktuellem Stand (d. h. nach Kabinettbe-
schluss und Einigung in Brüssel; bitte in Cent/
kWh und nach Jahren aufschlüsseln)?
Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 16. April 2014
Die Entwicklung der EEG-Umlage wird durch eine Vielzahl von
Faktoren beeinflusst. Diese ergeben sich teilweise aus dem EEG
selbst (z. B. die Höhe der Fördersätze). Teilweise wird die Höhe der
EEG-Umlage aber auch durch exogene Entwicklungen beeinflusst,
die nicht in direktem Zusammenhang mit dem EEG stehen. Bei-
spielsweise hängt der Börsenstrompreis, der wesentlich für die Höhe
der Vermarktungserlöse des EEG-Stroms ist, unter anderem von den
Preisentwicklungen für fossile Energieträger oder den Preisen für
CO2-Zertifikate ab.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Einflussfaktoren und den da-
mit verbundenen erheblichen Prognoseunsicherheiten sind konkrete
Abschätzungen zur künftigen Entwicklung der EEG-Umlage selbst
auf kurze Zeit mit einer sehr hohen Unsicherheit behaftet. Grund
hierfür sind neben der Unsicherheit über die Entwicklung des Bör-
senpreises auch die Unsicherheit über die Entwicklung des umlage-
pflichtigen Letztverbrauchs und die tatsächliche Einspeisemenge von
Strom aus erneuerbaren Energien.

Die hohe Unsicherheit zeigt sich z. B. darin, dass die Übertragungs-
netzbetreiber in ihrer Prognose, die sie jeweils im November eines
Jahres für die Entwicklung der EEG-Umlage im übernächsten Jahr
vornehmen, eine Bandbreite von rund 1 Cent/kWh angeben. Ent-
sprechend ist die Unsicherheit bei einem mittelfristigen Prognosezeit-
raum (z. B. bis zum Jahr 2020) noch deutlich höher.

Vor diesem Hintergrund veröffentlicht die Bundesregierung grund-
sätzlich keine Prognosen zur Entwicklung der EEG-Umlage.
8. Abgeordnete
Caren
Lay

(DIE LINKE.)
Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Zahl der Stromsperren in den Jahren
2010 bis 2013 entwickelt, und welche Maßnah-
men erwägt die Bundesregierung, um die im
21. Jahrhundert notwendige Versorgung aller
Haushalte mit Strom zu sichern?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Beckmeyer

vom 14. April 2014
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im Rahmen der Novelle des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) im Jahr 2011 die Befugnis erhal-
ten, Datenerhebungen zur Unterbrechung der Versorgung gemäß
§ 19 der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) oder der
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Gasgrundversorgungsverordnung durchzuführen. Bis dahin gab es
keine entsprechenden bundesweiten Erhebungen. Für das Jahr 2010
liegen der Bundesregierung daher keine konkreten Daten vor.

Ausweislich des Monitoringberichts 2012 von BNetzA und Bundes-
kartellamt (BKartA) wurden im Jahr 2011 bei Haushaltskunden in
der Stromgrundversorgung 312 059 solcher Versorgungsunterbre-
chungen vorgenommen. Im Jahr 2012 waren es nach dem Monito-
ringbericht 2013 von BNetzA und BKartA 321 539 Versorgungsun-
terbrechungen. Die Datenerhebung für das Jahr 2013, die in den
Monitoringbericht 2014 einfließen wird, läuft noch. Auf dieser Basis
wird es jeweils weitere Analysen geben.

Insgesamt greift ein System energiewirtschaftlicher und sozialrechtli-
cher Vorschriften. Im Grundsatz gewährleisten die energiewirt-
schaftsrechtlichen Vorschriften eine Stromversorgung aller Privat-
haushalte. Kunden können ihren Stromlieferanten frei wählen. Dane-
ben gibt es eine Grundversorgung, bei der enge Anforderungen an
Versorgungsunterbrechungen wegen Nichtzahlung bestehen.

Durch das Sozialrecht wird zudem der Strombedarf von Empfän-
gern staatlicher Transferleistungen angemessen gesichert. In der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) und bei den Leistungen nach dem Dritten und
Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)
berücksichtigt die Leistung zur Deckung des Lebensunterhalts (sog.
Regelbedarf) auch die Kosten für den allgemeinen Haushaltsstrom.
Die im Regelbedarf berücksichtigten Verbrauchsausgaben wurden
auf Basis von Sonderauswertungen der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe 2008 des Statistischen Bundesamtes ermittelt. Der
so ermittelte Regelbedarf wird jährlich anhand eines Mischindexes
aus der Preisentwicklung der regelbedarfsrelevanten Güter (70 Pro-
zent Anteil) und der Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter
(30 Prozent Anteil) fortgeschrieben. Die Entwicklung des Stromprei-
ses wird bei der Berechnung des regelbedarfsrelevanten Preisindexes
angemessen berücksichtigt.

Kosten für Strom zu Heizzwecken werden daneben im Rahmen der
Kosten der Unterkunft im SGB II wie auch im SGB XII in tatsächli-
cher Höhe übernommen, soweit die Aufwendungen angemessen
sind.
9. Abgeordneter
Peter

Meiwald

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern ist nach Einschätzung der Bundesre-
gierung die in der derzeit diskutierten Novelle
des EEG vorgesehene Umlage auf erzeugten
Eigenstrom aus erneuerbaren Energien verfas-
sungsgemäß angesichts dessen, dass andere
Eigenerzeugnisse des täglichen Lebens, wie
Eigenstrom in Inselanlagen, nicht mit Steuern
und Abgaben belegt sind?
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Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 16. April 2014
Die am 8. April 2014 von der Bundesregierung beschlossene grund-
legende Reform des EEG sieht u. a. vor, dass grundsätzlich auch der
von Eigenversorgern erzeugte und von diesen selbst verbrauchte
Strom in die EEG-Umlage einbezogen wird. Die Regelung ist ange-
sichts der Sach- und Verantwortungsnähe der Eigenversorger zum
Elektrizitätsversorgungssystem mit den Vorgaben des Grundgeset-
zes, insbesondere den Grundrechten der Eigenversorger vereinbar.
Die diesbezüglichen Grundrechtseingriffe sind verfassungsrechtlich
gerechtfertigt. Dies gilt auch, soweit für eigenverbrauchten Strom
aus erneuerbaren Energien eine reduzierte EEG-Umlage zu zahlen
ist. Mit der Regelung werden die unter energiewirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu weit gehenden Anreize zum Eigenverbrauch im gel-
tenden EEG eingeschränkt und die Finanzierungsgrundlage des
EEG zugunsten der übrigen Stromverbraucher verbreitert. Dies
dient der Umstellung des Energieversorgungssystems auf erneuerba-
re Energien, die ihrerseits Bestandteil des Verfassungsauftrags zum
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen nach Artikel 20a des
Grundgesetzes ist. Eigenversorgungskonzepte, bei denen die Sach-
und Verantwortungsnähe fehlt, werden von der Belastung ausgenom-
men und so wird die Angemessenheit der Regelung gewährleistet. So
werden die in der Frage angesprochenen Inselanlagen ohne An-
schluss an das öffentliche Netz von der Belastung ausgenommen.
Ebenfalls befreit ist, wer sich mit Strom aus einer ausschließlich mit
erneuerbaren Energien betriebenen Eigenversorgungsanlage voll-
ständig selbst versorgt und für überschüssigen Strom keine Förde-
rung nach dem EEG in Anspruch nimmt. In diesen Fällen wird das
Elektrizitätsversorgungssystem nicht in Anspruch genommen bzw.
der Eigenversorger hat die Energiewende für sich vollzogen und leis-
tet so bereits seinen Beitrag zu den Zielen des EEG.

Hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Eigenverbrauchsregelung
wird im Übrigen auf die Ausführungen in der Begründung zum Re-
gierungsentwurf des „Gesetz[es] zur grundlegenden Reform des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestim-
mungen des Energiewirtschaftsrechts“ verwiesen.
10. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
Wann und in welcher Weise erhalten die
Bundestagsabgeordneten Zugang zu den Ver-
handlungsleitlinien der EU-Regierungschefs
für die Europäische Kommission in den
Verhandlungen zum Transatlantischen Frei-
handelsabkommen mit den USA, auf die von
den agrarpolitischen Sprechern der Fraktion
der CDU/CSU in „AGRA-EUROPE“ vom
7. April 2014 im Zusammenhang mit den
Schutzniveaus in den Bereichen Umwelt und
Gesundheit verwiesen wird?
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Antwort des Staatssekretärs Stefan Kapferer

vom 16. April 2014
Gemäß dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung
und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen
Union (EUZBBG) haben alle Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages laufend Zugang zu allen Dokumenten, die die Europäische
Kommission der Bundesregierung im Rahmen der Verhandlungen
über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP) übermittelt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie übersendet die Dokumente an die Bundestagsverwaltung, wo alle
Abgeordneten sie jederzeit über die Datenbank EuDoX abrufen kön-
nen.

Zu den genannten Dokumenten zählen u. a. die Leitlinien für die
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika sowie Positionspapiere und Berichte zu den
Verhandlungsrunden und alle einschlägigen Drahtberichte über die
Sitzungen des Handelspolitischen Ausschusses in Brüssel.
11. Abgeordneter
Jürgen

Trittin
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Plant die Bundesregierung Änderungen des
Bundesberggesetzes, um die Forderungen der
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit, Dr. Barbara
Hendricks, zum einen und des Europawahl-
programms der CDU zum anderen, das Fra-
cking mit gesundheitsschädlichen Chemikalien
in Deutschland zu verhindern, mit den dafür
unbedingt notwendigen gesetzlichen Regelun-
gen zu versehen, und wenn ja, welche?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Beckmeyer

vom 14. April 2014
Die Bundesregierung lehnt den Einsatz umwelttoxischer Substanzen
bei der Anwendung der Frackingtechnologie zur Aufsuchung und
Gewinnung unkonventioneller Erdgaslagerstätten ab. Die für die
Umsetzung erforderlichen gesetzlichen Regelungen werden derzeit
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit vorbereitet.
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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
12. Abgeordnete
Luise

Amtsberg

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche konkreten Erkenntnisse hat die Bun-
desregierung über die systematischen Manipu-
lationen des Onlinesystems zur Terminverga-
be der Deutschen Botschaft Beirut (WELT am
SONNTAG vom 6. März 2014), und wann hat
sie die Manipulationen festgestellt (bitte aus-
führen)?
Antwort des Staatssekretärs Stephan Steinlein

vom 15. April 2014
Die Botschaft Beirut arbeitet wie viele andere Auslandsvertretungen
mit einem internetbasierten Terminvereinbarungssystem. Es hat sich
als sinnvolles Hilfsmittel erwiesen, um die Zuteilung von Vorsprache-
terminen effizient zu organisieren, etwa im Vergleich zur persönli-
chen Vorsprache schon zur Terminvereinbarung.

In Beirut sind nach Kenntnis der Botschaft Agenturen tätig, die den
Buchungsvorgang – und in vielen Fällen auch Übersetzungen und
Urkundenbeschaffungen – im Auftrag des Antragstellers vorneh-
men. Rechtlich sind diese Vorgänge nicht zu beanstanden: Eine Ter-
minbuchung kann nur dann zu einer persönlichen Vorsprache füh-
ren, wenn die beim Buchungsvorgang eingegebenen Daten mit den
Daten des Antragstellers bei dessen Vorsprache übereinstimmen.
Dies setzt voraus, dass Dritte, z. B. Terminagenturen, über die Daten
der Antragsteller verfügen, was ohne deren Zustimmung nicht mög-
lich ist.

An der Botschaft Beirut hatten sich jedoch im vierten Quartal des
Jahres 2013 Hinweise verdichtet, dass Agenturen im Auftrag von
Antragstellern technische Hilfsmittel einsetzen, um jeden frei wer-
denden Termin mit den erforderlichen Daten von Antragstellern au-
tomatisiert zu melden und binnen kürzester Zeit zu belegen. Die Bot-
schaft vermutet überdies, ohne dies endgültig verifizieren zu können,
dass einzelne Agenturen mehr Termine als nötig blockierten, um das
Angebot an Terminen künstlich knappzuhalten. Die Botschaft Beirut
hat daraufhin durch Schaffung zusätzlicher Termine sowie durch Lö-
schung offensichtlich „blockweise“ gebuchter Termine das Angebot
an freien Terminen erhöht.

Darüber hinaus fand vom 2. bis 4. Dezember 2013 eine Kurzevaluie-
rungsreise von Fachleuten aus der Zentrale des Auswärtigen Amts
an die Botschaft Beirut statt, um die Optionen für eine Erhöhung der
Bearbeitungskapazitäten zu prüfen. Ebenfalls im Dezember 2013
wurde die fachliche Neukonzeption für das Onlineterminbuchungs-
system in Auftrag gegeben. Bereits im Januar 2014 wurde die Arbeit
an dieser Konzeption aufgenommen. Im Rahmen dieser konzeption-
ellen Neuentwicklung wird auch das implementierte Terminvergabe-
verfahren evaluiert. In diesem Zusammenhang ist externe wissen-
schaftliche Beratung und Begutachtung mit hinzugezogen worden,
deren Ergebnisse und Befunde bei der Neukonzeption des Onlineter-
minbuchungssystems berücksichtigt werden sollen.
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Vom 17. bis 21. Februar 2014 fand eine erneute Beratungsreise aus
der Zentrale nach Beirut statt. Dabei wurden unter anderem erhebli-
che weitere Kapazitätserhöhungen für Termine zur Entgegennahme
von Visumanträgen (Samstagsschichten und Abendschichten wäh-
rend der Woche) sowie weitere organisatorische Ablaufänderungen
empfohlen. Mit Wirkung vom 1. März 2014 wurden die Öffnungszei-
ten erweitert.

Zum 14. März 2014 wurde darüber hinaus das Angebot der Online-
terminbuchung für libanesische und palästinensische Antragsteller,
die ein Visum zum Zweck der Familienzusammenführung beantra-
gen möchten, ausgesetzt und die Möglichkeit geschaffen, persönlich
zur Terminvereinbarung vorzusprechen. Diese Art der Terminver-
einbarung wird von den Antragstellern gut angenommen. Seit der
Verfahrensumstellung sind keine Beschwerden mehr zur Terminver-
gabe für diese Gruppe von Antragstellern in der Botschaft eingegan-
gen.

Zwischenzeitlich ist eine überarbeitete Version des bestehenden On-
lineterminbuchungssystems erarbeitet und am 7. April 2014 für den
Produktivbetrieb freigeschaltet worden. In diese Version sind weitere
Verfahren implementiert worden, mit denen einer automatisierten
Eintragung von persönlichen Daten von Antragstellern in das beste-
hende Onlineterminbuchungssystem entgegengewirkt werden kann.
Parallel dazu bittet die Botschaft die libanesischen Behörden um Prü-
fung, ob rechtlich gegen die Verwendung des Botschaftslogos durch
Agenturen vorgegangen werden kann. Anfang April 2014 ist die Bot-
schaft erstmals (innerhalb einer geschlossenen Diskussionsgruppe
auf Facebook) auf einen solchen Fall gestoßen.
13. Abgeordnete
Luise

Amtsberg

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Hat die Bundesregierung Maßnahmen ergrif-
fen, um das System für die Vergabe von Bot-
schaftsterminen in Beirut vor Hackern zu
schützen und den kriminellen Terminhandel
zu verhindern, und wenn nein, warum ist dies
nicht erfolgt?
Antwort des Staatssekretärs Stephan Steinlein

vom 15. April 2014
Auf die Ausführungen zu Frage 12 wird verwiesen.
14. Abgeordnete
Luise

Amtsberg

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Auswirkungen hat die systematische
Manipulation bei der Terminvergabe der deut-
schen Botschaft in Beirut nach Einschätzung
der Bundesregierung für die Kontingentauf-
nahme syrischer Flüchtlinge in Deutschland
gehabt, und welche Konsequenzen zieht die
Bundesregierung daraus, um in Zukunft ein
faires und zügiges Aufnahmeverfahren für sy-
rische Flüchtlinge zu garantieren?
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Antwort des Staatssekretärs Stephan Steinlein

vom 15. April 2014
Zu keinem Zeitpunkt mussten Flüchtlinge, die über die Flüchtlings-
programme des Bundes oder der Bundesländer aufgenommen wer-
den, das Onlineterminbuchungssystem der deutschen Botschaft in
Beirut nutzen. Sie werden stattdessen von der Botschaft telefonisch
oder per E-Mail kontaktiert, um einen Termin für die Visumbeantra-
gung zu vereinbaren. Für syrische Flüchtlinge, die das Büro des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) in
der Libanesischen Republik zur Aufnahme vorschlägt, werden die
Vorsprachetermine in Abstimmung mit der Internationalen Organi-
sation für Migration (IOM) vereinbart, die Implementierungspartner
im Rahmen des Bundesprogramms gemäß der Aufnahmeanordnung
des Bundesministeriums des Innern vom 30. Mai 2013 ist.
15. Abgeordnete
Inge

Höger

(DIE LINKE.)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
im Fall der fünf vor einem israelischen Militär-
gericht wegen angeblicher Steinwürfe auf das
Auto einer Siedlerfamilie des 25-fachen Mord-
versuches beschuldigten palästinensischen Tee-
nager (http://jfjfp.com/?p=47285), und in wel-
cher Weise wirkt die Bundesregierung auf
die israelische Regierung in diesem Fall und
generell in der Frage der hundertfachen Ab-
urteilung von Kindern durch die israelische
Militärgerichtsbarkeit (www.spiegel.de/politik/
ausland/militaergericht-israel-steckte-hunderte-
palaestinensische-jugendliche-ins-gefaengnis-a-
775044.html) ein?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer

vom 16. April 2014
Der von Ihnen angeführte Fall ist der Bundesregierung bekannt. Die
Bundesregierung verfolgt die Menschenrechtslage im Staat Israel
und in den palästinensischen Gebieten sowie auch den konkreten
Fall vom März 2013 sehr aufmerksam. Darüber hinaus steht sie so-
wohl bilateral als auch im Rahmen der Europäischen Union in stän-
digem Kontakt mit israelischen Behörden, um auf eine Einhaltung
internationaler Menschenrechtsstandards, insbesondere zum Schutz
der Rechte minderjähriger Palästinenser in Verfahren vor israeli-
schen Gerichten hinzuwirken.

Im Rahmen der letzten Universellen Periodischen Überprüfung
(Universal Periodic Review) von Israel durch den Menschenrechts-
rat der Vereinten Nationen im Oktober 2013 hat sich die Bundes-
regierung ebenfalls für diese Anliegen eingesetzt. Ein zentrales Ziel
dieser Bemühungen ist es, dass Israel Vorkehrungen trifft, um den
Schutz der Rechte der Minderjährigen auch vor der Militärgerichts-
barkeit gemäß der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen
zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang begrüßt die Bundesregierung den im Jahr
2013 eingeleiteten Dialogprozess zwischen dem Kinderhilfswerk der
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Vereinten Nationen (UNICEF) und der israelischen Militärstaatsan-
waltschaft und Jugendmilitärgerichtsbarkeit, der bereits zu ersten
Verbesserungen in der Behandlung Minderjähriger führte.
16. Abgeordnete
Doris
Wagner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Worin bestehen konkret die Unterstützungs-
maßnahmen für andere EU-Akteure und -Pro-
gramme, die im Rahmen einer Verlängerung
des Mandats für die Mission im Rahmen der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (GSVP) EUNAVFOR bis Ende 2016
vom Europäischen Rat in den kommenden
Wochen bewilligt werden sollen, und welche
Position vertritt die Bundesregierung im Hin-
blick auf jede einzelne der dabei in Betracht
kommenden Maßnahmen?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Markus Ederer

vom 16. April 2014
Innerhalb der nächsten Wochen ist kein EU-Ratsabschluss zur Man-
datsverlängerung der EU-Operation EUNAVFOR-Atalanta zur Be-
kämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias vorgesehen. Bis spä-
testens Herbst 2014 soll das neue EU-Mandat mit einer geplanten
Verlängerung bis Dezember 2016 beschlossen werden.

Kernaufgaben der Operation sollen nach aktuellem Stand der Dis-
kussionen nach wie vor sein: der Schutz der Seetransporte des Welt-
ernährungsprogramms und der Mission der Afrikanischen Union in
Somalia (AMISOM) nach und aus der Bundesrepublik Somalia, die
Abschreckung, Verhütung und Unterbindung von Akten der Pirate-
rie und bewaffneter Seeräuberei, der Schutz für besonders gefährde-
te Schiffe im Einzelfall sowie die Beobachtung der Fischereiaktivität.

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass diese Kernaufgaben
weiterhin im Fokus der Mission EUNAVFOR bleiben.

Neben EUNAVFOR existieren am Horn von Afrika die EU-geführ-
te zivile Mission EUCAP NESTOR zum Aufbau maritimer Fähig-
keiten in der Region und die Ausbildungs- und Beratungsmission der
Europäischen Union für Somalia (EUTM Somalia) zur Unterstüt-
zung des Aufbaus des Sicherheitssektors in Somalia.

Überlegungen zur Anpassung des EU-Mandats zielen darauf ab, den
„umfassenden Ansatz“ zur Stabilisierung der Region zu stärken und
die jeweils unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkte der drei GSVP-
Missionen am Horn von Afrika so miteinander abzustimmen, dass
Synergieeffekte verstärkt werden.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
17. Abgeordnete
Agnieszka

Brugger

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele aus Deutschland ausgereiste Auslän-
derinnen und Ausländer und/oder deutsche
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden
nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem
Jahr 2001 in Jemen, Pakistan, Syrien, Somalia,
Afghanistan oder anderen Ländern bei Droh-
nenangriffen getötet (bitte mit Namen, ge-
nauem Zeitpunkt, Ortsangabe und unter wel-
chen Umständen – ggf. unter Achtung der
Persönlichkeitsrechte – einzeln aufführen)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Günter Krings
vom 11. April 2014
Der Bundesregierung liegen für die Länder Jemen, Pakistan, Syrien,
Somalia, Afghanistan oder andere Länder keine belastbaren eigenen
Erkenntnisse zur Frage vor.

Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffas-
sung gelangt, dass eine darüber hinausgehende Beantwortung der
Frage nicht offen erfolgen kann. Soweit Anfragen Umstände betref-
fen, die aus Gründen des Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind,
hat die Bundesregierung zu prüfen, ob und auf welche Weise die Ge-
heimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamentarischen Informations-
anspruch in Einklang gebracht werden kann (BVerfGE 124, 161
[189]). Dies ist nur durch Hinterlegung der Information bei der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages möglich. Einzelheiten
zur nachrichtendienstlichen Erkenntnislage bedürfen hier der Ein-
stufung als Verschlusssache nach der Verschlusssachenanweisung
(VSA), da ihre Veröffentlichung Rückschlüsse auf die Erkenntnisla-
ge und Aufklärungsschwerpunkte zulässt und damit die Wirksamkeit
der nachrichtendienstlichen Aufklärung beeinträchtigen kann.

Zur weiteren Beantwortung der Frage wird auf die als Verschlusssa-
che VS-GEHEIM eingestufte Information der Bundesregierung ver-
wiesen, die bei der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages
zur Einsichtnahme hinterlegt ist und dort nach Maßgabe der Ge-
heimschutzordnung eingesehen werden kann.
18. Abgeordnete
Sevim

Dağdelen

(DIE LINKE.)
Über wie viele Personen unterhält das Bundes-
amt für Verfassungsschutz (BfV) gespeicherte
Dateien zu personenbezogenen Daten (bitte
auch die gemeinsam mit den Landesbehörden
für Verfassungsschutz genutzten Dateien auf-
listen), und wie viele Datensätze enthalten die-
se zum Zweck der Strafverfolgung eingerichte-
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ten bzw. genutzten Dateien (bitte entsprechend
den Dateien nach Personenzahl und Grund
der Erfassung, also als Verdächtige oder Be-
schuldigte, Kontakt- bzw. Begleitpersonen so-
wie dem Wohnsitz auflisten; vgl. die Antwort
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestags-
drucksache 17/14810)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Günter Krings

vom 14. April 2014
Das BfV und die Landesämter für Verfassungsschutz speichern per-
sonenbezogene Daten im Nachrichtendienstlichen Informationssys-
tem und Wissensnetz (NADIS WN). Hinsichtlich des Umfangs der
gespeicherten Daten verweise ich auf den jährlich erscheinenden
Verfassungsschutzbericht des Bundes. Dort sind im Kapitel „Struk-
turdaten“ im Abschnitt „Weitere Strukturdaten“ Angaben zu den je-
weils zu Beginn des Jahres vorhandenen personenbezogenen Eintra-
gungen enthalten.

Anfang 2014 waren von Bund und Ländern im NADIS WN
1 713 094 (Anfang 2013: 1 597 968) personenbezogene Eintragungen
enthalten, davon 1 288 503 Eintragungen (75,2 Prozent, Anfang
2013: 75,2 Prozent) aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen oder
Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach den Bestimmungen des Luftsi-
cherheitsgesetzes oder des Atomgesetzes.

Das NADIS WN ist nicht zum Zweck der Strafverfolgung eingerich-
tet, sondern dient den Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden
nach § 3 des Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das
Bundesamt für Verfassungsschutz (BVerfSchG).
19. Abgeordneter
Jan

Korte

(DIE LINKE.)
Inwieweit kann die Bundesregierung Medien-
berichte (z. B. TV-Magazin Panorama vom
3. April 2014 „Deutschland: Schaltzentrale im
Drohnenkrieg“) und die dortige Aussage des
ehemaligen Drohnenpiloten Brandon Bryant,
wonach durch das System „Gilgamesh“ an-
hand von Handynummern zielgenaue tödliche
Drohnenraketenangriffe durchgeführt werden
können, bestätigen, nachdem dies von der
Bundesregierung bislang bestritten wurde (vgl.
z. B. die Antworten zu den Fragen 14 und 15
auf Bundestagsdrucksache 18/1135), was von
Brandon Bryant als „komplette Lüge“ bezeich-
net wurde (vgl. z. B. www.sueddeutsche.de/
politik/us-drohnenkrieg-immer-fliessen-die-
daten-ueber-ramstein-1.1929160), und welche
Schlüsse zieht die Bundesregierung hieraus,
insbesondere auch in Bezug auf eine künftige
Weitergabe von Handynummern an ausländi-
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sche Geheimdienste, insbesondere der USA,
trotz des Risikos einer indirekten Mitwirkung
an extralegalen Tötungen (bitte ausführen)?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber

vom 15. April 2014
Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse über das in
der Frage genannte System „Gilgamesh“ vor. Insofern kann diesbe-
züglich keine Einschätzung abgegeben werden.

Eine Veranlassung zur Änderung der Übermittlungspraxis der Bun-
dessicherheitsbehörden ergibt sich aus den in der Frage bezeichneten
Presseveröffentlichungen nicht. Die Bundessicherheitsbehörden hal-
ten sich an Recht und Gesetz und übermitteln Personendaten ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen wird auf die
Antworten der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 9 des Ab-
geordneten Andrej Hunko (Bundestagsdrucksache 18/640) sowie auf
Frage 11 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. vom
6. Mai 2013 (Bundestagsdrucksache 17/13381) verwiesen.
20. Abgeordnete
Irene

Mihalic

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
In welchem Rahmen wird oder wurde der Fall
des Brandanschlages auf das Türkische Bil-
dungszentrum, Westhoffstraße 22 in Dort-
mund am 1. April 2006 beim Bundeskriminal-
amt nachermittelt, vor allem hinsichtlich eines
Zusammenhanges mit der NSU-Mordserie
(NSU = Nationalsozialistischer Untergrund),
konkret bezüglich der Ermordung von Meh-
met Kubasik am 1. April 2006 (in Dortmund),
und wenn ja, in welchem Rahmen und ggf. mit
welchem Ergebnis?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Günter Krings

vom 14. April 2014
Das Türkische Bildungszentrum war Gegenstand der Ermittlungen
im NSU-Komplex, da seine Anschrift auf einer dem NSU zuzu-
rechnenden Adressliste vermerkt und auf einem ebenfalls dem
NSU zuzuordnenden Stadtplanausschnitt von Dortmund gekenn-
zeichnet war. Im November 2011 hat deshalb auf Anregung des
Bundeskriminalamtes die Dortmunder Polizei einen Vertreter des
Vereins befragt. Ansätze für weitere Ermittlungen durch das Bundes-
kriminalamt haben sich aus der Befragung nicht ergeben. Ermitt-
lungsführende Stelle für den Brandanschlag als solchen ist das
Polizeipräsidium Dortmund. Zu Ländersachverhalten kann die
Bundesregierung aufgrund der vom Grundgesetz vorgegebenen
Kompetenzordnung keine Aussagen treffen.
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21. Abgeordnete
Martina

Renner

(DIE LINKE.)
Hat die Bundesregierung – gegebenenfalls un-
ter Heranziehung der Ausarbeitungen des Wis-
senschaftlichen Dienstes (Schutz vor Verhaf-
tung von Zeugen vor einem Untersuchungs-
ausschuss, Az. WD 7 3000-175/13 und 3000-
152/13) und des Fachbereichs PE 6 (Zulässige
Gründe für die Ablehnung eines Auslie-
ferungsersuchens nach dem Auslieferungs-
abkommen zwischen der EU und den USA,
Az. PE 6-3000-075/13) der Verwaltung des
Deutschen Bundestages – selbst bereits
geprüft, unter welchen normativen Voraus-
setzungen und tatsächlichen Rahmenbedin-
gungen sie eine Vernehmung von Edward
Snowden als Zeuge vor dem 1. Untersuchungs-
ausschuss der 18. Wahlperiode des Deutschen
Bundestages (NSA-Untersuchungsausschuss)
in Berlin unterstützen könnte?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber

vom 14. April 2014
Die Bundesregierung hat unabhängig vom 1. Untersuchungsaus-
schuss der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages Überlegun-
gen zu Aspekten im Zusammenhang mit einer möglichen Befragung
von Edward Snowden angestellt, die jedoch nicht abschließend sind.
22. Abgeordnete
Martina

Renner

(DIE LINKE.)
Hält sich die Bundesregierung, sofern der
1. Untersuchungsausschuss beschließt, Edward
Snowden als Zeugen zu vernehmen, im Rah-
men ihrer Pflicht zur Kooperation mit Parla-
mentarischen Untersuchungsausschüssen des
Deutschen Bundestages aus Artikel 44 des
Grundgesetzes allgemein sowie ihrer Pflicht
zur Amtshilfe für Parlamentarische Untersu-
chungsausschüsse des Deutschen Bundestages
gemäß § 18 Absatz 4 Satz 1 erster Halbsatz
des Gesetzes zur Regelung des Rechts
der Untersuchungsausschüsse des Deutschen
Bundestages (Untersuchungsausschussgesetz –
PUAG) im Besonderen für verpflichtet, alle in
ihrem Verantwortungsbereich liegenden recht-
lichen und tatsächlichen Voraussetzungen da-
für zu schaffen, dass Edward Snowden von
dem 1. Untersuchungsausschuss der 18. Wahl-
periode des Deutschen Bundestages in Berlin
vernommen werden kann, insbesondere dazu,
Edward Snowden gemäß § 22 des Gesetzes
über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und
die Integration von Ausländern im Bundesge-
biet (Aufenthaltsgesetz) „aus völkerrechtlichen
oder dringenden humanitären Gründen eine
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Aufenthaltserlaubnis“ für die Aufnahme aus
dem Ausland zu erteilen, und wenn nein, wes-
halb nicht?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber

vom 14. April 2014
Bisher hat der 1. Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode noch
nicht entschieden, ob Edward Snowden als Zeuge vernommen und
wie gegebenenfalls eine Vernehmung durchgeführt werden soll. Die
Bundesregierung ist am 10. April 2014 vom 1. Untersuchungsaus-
schuss der 18. Wahlperiode gebeten worden, zu den mit einer mög-
lichen Vernehmung verbundenen rechtlichen Fragen bis zum 2. Mai
2014 umfassend und verbindlich Stellung zu nehmen und wird sich
hierzu entsprechend verhalten.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz
23. Abgeordnete
Kerstin

Kassner

(DIE LINKE.)
Wie ist der Stand der Umsetzung der Richtli-
nie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über
Mindeststandards für die Rechte, die Unter-
stützung und den Schutz von Opfern von Straf-
taten in deutsches Recht, bzw. wann wird der
entsprechende fertige Gesetzentwurf aus dem
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz vorgelegt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange

vom 16. April 2014
Die Opferschutzrichtlinie 2012/29/EU ist bis zum 16. November
2015 in deutsches Recht umzusetzen. Die Bundesregierung hat sich
die zeitnahe und vollständige Umsetzung der Richtlinie in deutsches
Recht zum Ziel gesetzt. Die im Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz federführend betreuten Arbeiten an dem Ent-
wurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Opferschutzrichtlinie sind
bereits fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Um eine zeit-
gerechte Umsetzung sicherzustellen, soll noch in diesem Jahr ein Re-
gierungsentwurf vorgelegt werden.
24. Abgeordnete
Halina

Wawzyniak

(DIE LINKE.)
Sieht die Bundesregierung Bedarf, aufgrund
uneinheitlicher Rechtsprechung bei Urheber-
rechtsverletzungen im Internet, in der Frage,
ob sich ein Anschlussinhaber darauf berufen
kann, dass in seinem Haushalt auch andere Fa-
milienmitglieder das Internet nutzen können
oder ob der Anschlussinhaber darlegen muss,
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wer genau der Rechtsverletzer ist oder was
die haben (vgl. bspw. das Urteil des Amtsge-
richts Bielefeld vom 6. März 2014, Az. 42 C
368/13 und das Urteil des Landgerichts Mün-
chen vom 19. März 2014, Az. 21 S 10395/13),
Rechtssicherheit durch eine gesetzliche Rege-
lung herzustellen, und welche Auffassung ver-
tritt die Bundesregierung hierbei (bitte begrün-
den)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange

vom 14. April 2014
Die Bundesregierung sieht derzeit keine Notwendigkeit für ein ge-
setzgeberisches Tätigwerden zur Darlegungs- und Beweislast bei Ur-
heberrechtsverletzungen im Internet.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil
vom 12. Mai 2010, I ZR 121/08, Sommer unseres Lebens) besteht
eine tatsächliche Vermutung dafür, dass dann, wenn ein geschütztes
Werk der Öffentlichkeit von einer IP-Adresse (IP – Internetproto-
koll) aus zugänglich gemacht wird, der Anschlussinhaber für die
Rechtsverletzung verantwortlich ist, dem diese IP-Adresse zum Zeit-
punkt der Rechtsverletzung zugewiesen war. Daraus ergibt sich eine
sekundäre Darlegungslast des Anschlussinhabers, der geltend macht,
eine andere Person habe die Rechtsverletzung begangen (BGH
NJW 2010, 2061).

Die Beurteilung der Frage, ob der Anschlussinhaber dieser sekundä-
ren Darlegungslast im Einzelfall genügt, sollte der Rechtsprechung
überlassen bleiben. Der Vereinheitlichung der Rechtsprechung dient
das System der Rechtsmittel, das am Ende eine Entscheidung durch
den Bundesgerichtshof ermöglicht. Dies gilt auch für die Frage, ob
hierfür der Hinweis ausreicht, dass auch andere Personen im Haus-
halt leben und den Internetanschluss nutzen können.

Zudem besteht kein Widerspruch zwischen den zitierten Entschei-
dungen des Landgerichts München vom 19. März 2014 (Az. 21 S
10395/13) und des Amtsgerichts Bielefeld vom 6. März 2014 (Az.
42 C 368/13). Denn der Beklagte hatte in dem vom Landgericht
München entschiedenen Fall in der Vorinstanz selbst vorgetragen,
dass die im Haushalt lebenden Familienangehörigen eine Verant-
wortlichkeit für die Rechtsverletzung verneint hätten und er selbst
nicht von einer Rechtsverletzung durch seine Familienangehörigen
ausgehe (vgl. Urteil des Amtsgerichts München vom 22. April 2013,
Az. 161 C 17341/11, S. 10).
25. Abgeordnete
Halina

Wawzyniak
(DIE LINKE.)
Welche Expertinnen und Experten sollen in
der vom Bundesminister der Justiz und für
Verbraucherschutz, Heiko Maas, angekündig-
ten Expertenrunde (Rede zum Haushalt des
Bundesministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz, Plenarprotokoll 18/28 vom
8. April 2014) zur Vorbereitung der Straf-
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rechtsreform der Paragrafen zu Mord und
Totschlag mitarbeiten, und aufgrund welcher
Kriterien werden diese Personen benannt (bit-
te unter Angabe des Beginns und des Endes
der Arbeit der Expertenrunde)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange

vom 17. April 2014
Über die genaue Besetzung der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung
der Tötungsdelikte im Strafgesetzbuch ist noch nicht abschließend
entschieden; mögliche Expertinnen und Experten werden derzeit an-
gefragt. Angesichts der Komplexität und Bedeutung der Thematik
wird die Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern verschie-
dener wissenschaftlicher Disziplinen sowie der Praxis bestehen.

Die Expertengruppe soll ihre Arbeit möglichst noch vor der parla-
mentarischen Sommerpause 2014 aufnehmen und ihre Ergebnisse so
rechtzeitig vorlegen, dass eventuelle gesetzgeberische Schritte noch
in dieser Legislaturperiode erfolgen können.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
26. Abgeordnete
Veronika

Bellmann
(CDU/CSU)
Inwiefern wird die Bundesregierung Bestre-
bungen unterstützen, die Banken resistenter
gegen Staatsschuldenkrisen zu machen, indem
diese Staatsanleihen, die sie kaufen, mit ausrei-
chend Eigenkapital unterlegen müssen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Michael Meister

vom 15. April 2014
Die Bundesregierung unterstützt Bestrebungen, Risiken, die mit
Staatsanleihen verbunden sind, zukünftig stärker in der Bankenregu-
lierung zu berücksichtigen. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD fordert, „die wechselseitige Abhängigkeit zwischen
privater Verschuldung von Banken und öffentlicher Verschuldung
von Staaten zu überwinden“. Der Bundesminister der Finanzen
Dr. Wolfgang Schäuble hat sich Ende Februar dieses Jahres zur
Forderung geäußert, dass Banken künftig auch Staatsanleihen mit
Eigenkapital unterlegen müssen und spricht sich dafür aus, das
Thema auf die politische Agenda zu setzen. Für eine effektive regula-
torische Anpassung bedarf es eines einheitlichen Vorgehens zumin-
dest auf europäischer Ebene; hierfür wird sich die Bundesregierung
einsetzen.
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27. Abgeordnete
Veronika

Bellmann

(CDU/CSU)
Welche Schwerpunkte setzt die Bundesregie-
rung in den Verhandlungen zwischen dem
Europäischen Rat und dem Europäischen Par-
lament bezüglich der Bankenunion im Hin-
blick auf die Einhaltung der Haftungskaskade
(Banken, Anteilseigner, Gläubiger, Bankkun-
den, Abwicklungsfonds), und inwiefern gibt es
Verhandlungsspielräume bei der Länge der
Aufbauzeit des Abwicklungsfonds, der Zielgrö-
ße des Fonds von 55 Mrd. Euro, der Erlaubnis
für den Fonds, selbst Kredite aufnehmen zu
dürfen, des einheitlichen Vollzugs der Banken-
abgabe in allen Mitgliedstaaten und der Nicht-
absetzbarkeit der Abgabe von den Steuern, die
die jeweilige Bank zu zahlen hat?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 17. April 2014
Die schwierigen Trilogverhandlungen zur Verordnung über einen
einheitlichen europäischen Abwicklungsmechanismus (Single Reso-
lution Mechanism – SRM) wurden mit der Annahme der politischen
Einigung am 27. März 2014 durch den Ausschuss der Ständigen Ver-
treter abgeschlossen. Am 15. April 2014 hat das Europäische Parla-
ment der politischen Einigung zugestimmt. Parallel dazu wurden die
Verhandlungen zu der zwischenstaatlichen Vereinbarung, welche die
schrittweise Vergemeinschaftung der national zu erhebenden Ban-
kenabgaben regelt, am 3. April 2014 abgeschlossen.

In den Verhandlungen hat die Bundesregierung die Einhaltung der
Haftungskaskade durchgesetzt. In Zukunft werden Eigentümer und
Gläubiger entlang dieser festgelegten Reihenfolge an den Kosten für
eine Abwicklung und den Verlusten beteiligt, wenn eine Bank in
Schieflage gerät (Bail-In), durch ein Einlagensicherungssystem ge-
schützte Einlagen bleiben dabei ausgenommen. In der SRM-Verord-
nung ist verankert, dass in jedem Fall ein Bail-In in Höhe von
mindestens 8 Prozent der gesamten Verbindlichkeiten eines abzu-
wickelnden Instituts durchgeführt werden muss, bevor in Ausnah-
mesituationen und in begrenztem Umfang auf Gelder aus dem
Abwicklungsfonds zurückgegriffen werden kann. Im Regelfall sollen
Eigentümer und Gläubiger jedoch auch über die 8 Prozent hinaus
zur Verlustabsorbtion beitragen, wenn dies erforderlich ist. Reichen
die Mittel des Abwicklungsfonds in der Aufbauphase nicht aus, trifft
die Verantwortung den jeweiligen Mitgliedstaat. Die Bundesregie-
rung hat erfolgreich durchgesetzt, dass es nicht zu einer Vergemein-
schaftung öffentlicher Mittel zur Bewältigung von Bankrisiken
kommt.

Mit dem Abschluss der Verhandlungen sind die wesentlichen Eck-
punkte festgelegt. Im europäischen Abwicklungsfonds sollen bis zum
1. Januar 2024 Mittel in Höhe von 1 Prozent der gesicherten Ban-
keneinlagen gesammelt werden. Die Europäische Kommission
schätzt dieses Zielvolumen für die Eurozone auf 55 Mrd. Euro. Die
Bankenabgaben werden national erhoben und auf nationale Abtei-
lungen des europäischen Fonds transferiert, die ab dem Jahr 2016
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über einen Zeitraum von acht Jahren schrittweise vergemeinschaftet
werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bei den Verhandlungen war für die Bun-
desregierung die Gewährleistung der Haushaltssouveränität der teil-
nehmenden Mitgliedstaaten. Der einheitliche Abwicklungsmechanis-
mus kann keine Entscheidungen zulasten des Budgets der Mitglied-
staaten treffen. Eine Gemeinschaftshaftung der Staaten für den
Fonds ist ausgeschlossen. Der Fonds kann zwar grundsätzlich zusätz-
lichen Mittelbedarf über Kredite decken, jedoch muss die Rückzah-
lung über ex post zu erhebende Bankenabgaben erfolgen.

In den Verhandlungen zur Ausgestaltung der Bankenabgabe in der
SRM-Verordnung hat die Bundesregierung durchgesetzt, dass für
die Erhebung der Bankenabgabe das Proportionalitätsprinzip veran-
kert wurde. Die Berechnung der individuellen Abgaben soll nicht auf
nationaler Ebene, sondern für die Banken aller teilnehmenden Mit-
gliedstaaten nach gleichen Maßstäben erfolgen, um Wettbewerbsver-
zerrungen zu vermeiden, wobei die steuerliche Behandlung selbst in
der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt. Die Kommission wird die
konkrete Bemessungsmethode für die Abgaben der betroffenen Insti-
tute durch einen delegierten Rechtsakt auf Basis der bereits verab-
schiedeten Bankenabwicklungsrichtlinie (BRRD) nach Verabschie-
dung der SRM-Verordnung festlegen. Zusätzlich wird der Rat auf
Vorschlag der Kommission Durchführungsrechtsakte zur Sicherstel-
lung einer gleichmäßigen Anwendung der Beitragsberechnung auf
individuelle Banken erlassen. In den hierzu noch bevorstehenden
technischen Verhandlungen wird sich die Bundesregierung weiterhin
dafür einsetzen, dass große Banken, die erhebliche Risiken aufwei-
sen, einen hohen Beitrag leisten müssen.
28. Abgeordnete
Susanna

Karawanskij

(DIE LINKE.)
Wie positioniert sich die Bundesregierung zu
neuen Finanzierungsmodellen im Rahmen von
Schwarmfinanzierung bzw. Crowdfinance wie
Crowdlending (z. B. Peer-to-Peer-Kredite über
auxmoney, smava, Lendico), Crowdfunding
(Finanzierung vor allem künstlerischer Projek-
te wie jüngst „Stromberg – Der Film“) oder
Crowdinvesting (Finanzierung von Start-up-
Unternehmen oder Immobilien, meist über
Genussrechte, stille Beteiligungen, Nachrang-
darlehen oder partiarische Darlehen/Beteili-
gungsdarlehen) hinsichtlich verbraucherschutz-
politischer bzw. kreditmarktregulatorischer
Aspekte, und wie bewertet die Bundesregie-
rung vor dem Hintergrund einer geplanten
schärferen Regulierung des Grauen Kapital-
markts im Zuge der PROKON-Insolvenz das
immer beliebtere Crowdinvesting in Immobi-
lien, wobei Anleger jedoch nicht unmittelbar
in eine Immobilie investieren, sondern in Ge-
nussrechte (wie bei PROKON), Nachrangdar-
lehen oder partiarische Darlehen, die als Fi-
nanzinstrumente allesamt dem kaum regulier-
ten Grauen Kapitalmarkt zuzurechnen sind,
wodurch für Anleger die Gefahr zunimmt, ihr
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eingesetztes Geld zu verlieren, wenn sich zum
Beispiel die Immobilie als Fehlinvestition er-
weist oder innerhalb der sehr langen Laufzeit
Mieteinnahmen ausbleiben (vgl. „Im Schwarm
zum Haus“, DER TAGESSPIEGEL vom
2. April 2014)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Michael Meister

vom 14. April 2014
Die Beurteilung, ob eine Schwarmfinanzierung/Crowdfinance der
Erlaubnispflicht nach dem Kreditwesengesetz (KWG) unterliegt,
hängt von der jeweiligen Ausgestaltung ab. So können für den Be-
trieb einer Crowdfundingplattform Erlaubnispflichten nach dem
KWG, dem Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten
(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG) berührt werden und weitere
Pflichten aufgrund des Gesetzes über den Wertpapierhandel (Wert-
papierhandelsgesetz – WpHG) zu beachten sein. Für den Anbieter
von Beteiligungen stellt sich die Frage, ob er einer Prospektpflicht
nach dem Gesetz über Vermögensanlagen (Vermögensanlagenge-
setz – VermAnlG) oder dem Gesetz über die Erstellung, Billigung
und Veröffentlichung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum
Handel an einem organisierten Markt zu veröffentlichen ist (Wertpa-
pierprospektgesetz – WpPG) unterliegt. Auch dies hängt davon ab,
wie die anzubietende Beteiligung und die Modalitäten des Angebots
ausgestaltet werden.

Crowdfunding als Teil der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung
bedarf eines verlässlichen Rechtsrahmens. Die Bundesregierung be-
obachtet die Entwicklung im Bereich des Crowdfunding und prüft
dabei auch, inwieweit die bestehenden Vorschriften einen ausreichen-
den Schutz der Anleger gewährleisten oder ergänzt und angepasst
werden müssen.
29. Abgeordnete
Susanna

Karawanskij

(DIE LINKE.)
Wie positioniert sich die Bundesregierung aus
kinder- (öffentlicher Auftrag an Länder und
Kommunen, ein bedarfsgerechtes Angebot an
Kitaplätzen einzurichten) und verbraucher-
schutzpolitischer Perspektive (Regulierung
und Aufsicht solcher Fonds sowie Abgrenzung
zum Grauen Kapitalmarkt) zu bereits lau-
fenden und neu aufgelegten Kita-Fonds
(AviaRent KinderWelten, Habona Kita Fonds
etc.), mit denen sich private und/oder öffentli-
che Investoren in Form eines geschlossenen
Fonds als Mitunternehmer finanziell an Bau
und Betrieb von Kindertagesstätten beteiligen
können und die zudem Renditen und Aus-
schüttungen von mindestens 5 Prozent pro
Jahr versprechen (z. B. 5,5 Prozent Rendite
p. a. und halbjährliche Ausschüttung von



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/1197– 23 –
5,5 Prozent p. a. beim Habona Kita Fonds 01,
http://habona.de/media/kita/
FactSheet_Habona_Kita_01_D.pdf), und auf
welche Weise können aus Sicht der Bundes-
regierung in einem solchen privaten Bildungs-
infrastrukturprojekt die ausgelobten Renditen
erwirtschaftet werden, ohne dass die Be-
treuungsqualität z. B. durch Personaleinspa-
rungen leidet?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Michael Meister

vom 14. April 2014
Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich das finanzielle Engage-
ment der Privatwirtschaft für den Bau und den Betrieb von Kinderta-
gesstätten. Unabhängig von der Art der Trägerschaft (privat oder öf-
fentlich) müssen jedoch für alle Einrichtungen dieselben (Mindest-)-
Qualitätsstandards gelten.

Zu dem Betrieb von Kindertagesstätten durch privatrechtliche Trä-
ger in Form von Beteiligungsmodellen liegen der Bundesregierung
keine besonderen Erkenntnisse vor. Zuständig für den Betreuungs-
platzausbau und den Betrieb ihrer Einrichtungen sind von Verfas-
sungs wegen die Länder. Die Bundesregierung geht davon aus, dass
die Länder insbesondere durch ihre Rechts- und Fachaufsicht sicher-
stellen, dass in allen Einrichtungen die (Mindest-)Qualitätsstandards
eingehalten werden. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD vereinbart, die Qualität der
Kinderbetreuung weiter voranzutreiben.

Die regulative und aufsichtsrechtliche Behandlung von Beteiligungs-
modellen richtet sich nach deren rechtlicher und wirtschaftlicher Ge-
staltung.

Im Anwendungsbereich des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG)
ist vor dem öffentlichen Angebot von Vermögensanlagen der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein Verkaufs-
prospekt zur Billigung vorzulegen. Die BaFin überprüft die einge-
reichten Vermögensanlagenverkaufsprospekte darauf hin, ob alle
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben enthalten und diese
verständlich und widerspruchsfrei sind. Eine inhaltliche Prüfung ist
nicht vorgesehen. Hierauf ist auf dem Deckblatt des Prospekts hinzu-
weisen. Die BaFin untersagt die Veröffentlichung eines Verkaufs-
prospekts, wenn dieser nicht vollständig, kohärent oder verständlich
ist, oder untersagt das öffentliche Angebot der Vermögensanlage,
wenn ein Anbieter keinen erforderlichen Verkaufsprospekt veröf-
fentlicht hat. Derzeit überprüft die Bundesregierung den bestehen-
den Rechtsrahmen auf etwaige Schutzlücken.

Ob das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) hinsichtlich eines Beteili-
gungsmodells anwendbar ist, hängt davon ab, ob das Unternehmen
die in § 1 Absatz 1 KAGB genannten Merkmale eines Investment-
vermögens erfüllt, es sich also um einen Organismus für gemeinsame
Anlagen handelt, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital ein-
sammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nut-
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zen dieser Anleger zu investieren und der kein operativ tätiges Un-
ternehmen außerhalb des Finanzsektors ist. Es sind jedoch die Über-
gangsvorschriften in Kapitel 7 Abschnitt 2 KAGB zu berücksich-
tigen.

Von den beiden namentlich genannten Kita-Fonds (AviaRent
KinderWelten und Habona Kita Fonds) ist lediglich der Habona
Kita Fonds 01 bei der BaFin bekannt. Der dazu eingereichte Ver-
kaufsprospekt vom 17. Mai 2013 wurde am 21. Mai 2013 gebilligt.
Damit ist das Unternehmen der gesetzlich vorgesehenen Prospekt-
pflicht nachgekommen.

Der in Luxemburg aufgelegte AviaRent KinderWelten I Fonds ist
der BaFin nicht näher bekannt. Es liegen keine Erkenntnisse darüber
vor, ob der Fonds in Deutschland vertrieben werden soll; eine Ver-
triebsanzeige gegenüber der BaFin ist jedenfalls nicht erfolgt.
30. Abgeordnete
Caren

Lay

(DIE LINKE.)
Wie hoch waren die Einnahmen des Bundes
aus der Mehrwertsteuer auf die EEG-Umlage
im Jahr 2013, und wie hoch sind die Schätzun-
gen für das Jahr 2014 ausgefallen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Michael Meister

vom 15. April 2014
Die Umsatzsteuer, die sich rechnerisch aus der EEG-Umlage basie-
rend auf den Schätzungen zum Stromverbrauch der privaten Haus-
halte für die Jahre 2013 und 2014 ergibt, ist der nachfolgenden Ta-
belle mit gerundeten Werten für Stromverbrauch und Umsatzsteuer
zu entnehmen.

Das genannte Umsatzsteuervolumen ist allerdings nicht gleichzuset-
zen mit entsprechenden Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer, da
aufgrund des begrenzten verfügbaren Einkommens der privaten
Haushalte höheren Umsatzsteuerzahlungen über die EEG-Umlage
geringere Ausgaben und damit Umsatzsteuerzahlungen in anderen
Bereichen gegenüberstehen.
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31. Abgeordnete
Dr. Sahra

Wagenknecht

(DIE LINKE.)
Liegen der Bundesregierung monatliche Infor-
mationen zur Entwicklung der Rechnungsau-
ßenstände seitens des griechischen Staates vor,
und wenn ja, wie war deren Höhe in Millionen
Euro jeweils zum Monatsende im Zeitraum
von Januar 2012 bis Januar 2014?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 16. April 2014
Im zweiten wirtschaftlichen Anpassungsprogramm, das im März
2012 verabschiedet wurde, waren 8 Mrd. Euro für die Begleichung
aller vor dem Jahr 2012 entstandenen Zahlungsrückstände vorgese-
hen. Nach Verzögerungen in der Programmumsetzung im Laufe des
Jahres 2012 wurde der Abbau offener Zahlungsrückstände im Jahr
2013 beschleunigt. Nach dem Bericht der Troika zur vierten Pro-
grammüberprüfung, der dem Deutschen Bundestag am 3. April
2014 übermittelt wurde, wurden bis Januar 2014 rund 6 Mrd. Euro
abgebaut. Die verbleibenden 2 Mrd. Euro werden voraussichtlich bis
zum dritten Quartal 2015 beglichen.

Im Bestand der offenen Zahlungsrückstände stammt mit 2,55 Mrd.
Euro (55 Prozent der Gesamtsumme) der größte Anteil von den So-
zialversicherungsträgern, von denen der staatliche Gesundheitsdienst
den mit Abstand größten Anteil beigetragen hat. In der Liste der of-
fenen Rückstände (nach Beträgen) folgen dann die staatlichen Kran-
kenhäuser mit 687 Mio. Euro (15 Prozent) und die Kommunen mit
431 Mio. Euro (9 Prozent).

Die monatliche Entwicklung des Bestandes der staatlichen Zahlungs-
rückstände im Zeitraum Januar bis Dezember 2013 ist in dem ge-
nannten, vierten Überprüfungsbericht der Abbildung 5.2 zu entneh-
men.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
32. Abgeordneter
Matthias W.

Birkwald

(DIE LINKE.)
Mit welcher Begründung werden im Unter-
schied zu allen anderen Wartezeiten bei der
für die Rente für besonders langjährig Versi-
cherte maßgeblichen Wartezeit von 45 Jahren
Zeiten der freiwilligen Versicherung nicht an-
erkannt, und warum hat die Bundesregierung
bei der beabsichtigten Neufassung der §§ 236b
und 244 im RV-Leistungsverbesserungsgesetz
keine entsprechende Änderung erwogen?
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Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen

vom 16. April 2014
Im Rentenrecht werden seit jeher besondere Vergünstigungen auf
diejenigen Versicherten konzentriert, die regelmäßig Pflichtbeiträge
nach ihrem Erwerbseinkommen entrichten. Denn mit Rücksicht auf
die langfristige Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit des Ren-
tensystems ist es ein erheblicher Unterschied, ob jemand als Pflicht-
versicherter regelmäßig entsprechend seinem Erwerbseinkommen
die Aufwendungen der Rentenversicherung mitträgt oder ob er im
Falle der freiwilligen Versicherung die Möglichkeit hat, Zahl und
Höhe seiner Beiträge und damit auch seinen Anteil an den Aufwen-
dungen der Solidargemeinschaft selbst zu bestimmen, also ggf. auch
seine Beitragszahlung ganz einzustellen.

Die Pflichtversicherten tragen im Vergleich zu den freiwillig Versi-
cherten nach Beitragszeit, Beitragsdichte und Beitragshöhe besonde-
re Verpflichtungen, denen sie sich nicht entziehen können. Diese un-
terschiedlichen Verpflichtungen rechtfertigen auch eine unterschied-
liche Behandlung bei den Versicherungsleistungen, da die gesetzliche
Rentenversicherung nach ihrem Finanzierungssystem in besonderem
Maße auf eine kontinuierliche Entwicklung des Beitragseingangs an-
gewiesen ist, wie sie nur Pflichtversicherte gewährleisten. Die Nicht-
berücksichtigung der freiwilligen Versicherung bei der für die Alters-
rente für besonders langjährig Versicherte notwendigen Wartezeit
von 45 Jahren ist daher sachgerecht. Sie soll Versicherte mit außeror-
dentlich langjähriger – nicht selten belastender – Berufstätigkeit und
entsprechend langer Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Renten-
versicherung privilegieren (vgl. Bundestagsdrucksache 16/3794,
S. 28).

Auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts begegnet es
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass freiwillige Rentenver-
sicherungsbeiträge den Pflichtbeiträgen – insbesondere jenen aus
einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit – bei der Wartezeit
von 45 Jahren nicht gleichgestellt sind (BVerfG, 1 BvL 3/05 vom
11. November 2008).

An der ursprünglichen Zielsetzung der Altersrente für besonders
langjährig Versicherte soll durch die geplante Sonderregelung zur
Altersrente für besonders langjährig Versicherte im Rahmen des
RV-Leistungsverbesserungsgesetzes grundsätzlich keine Änderung
erfolgen.
33. Abgeordnete
Ulla

Jelpke

(DIE LINKE.)
Ist im Verständnis der Bundesregierung mit
der im Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes zur Zahlbarmachung von
Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
(ZRBG) enthaltenen Formulierung des „natio-
nalsozialistischen Einflussbereichs“ (§ 1 Ab-
satz 1 Satz 1) ausdrücklich klargestellt, dass
sämtliche Ghettos, die von politischen oder mi-
litärischen Bündnispartnern des Deutschen
Reiches errichtet worden waren, einschließlich
Ghettos außerhalb Europas, etwa des Ghettos
Shanghai, vom Geltungsbereich des ZRBG
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erfasst werden, ohne jeweils noch im Einzelfall
zu untersuchen, zu welchem Grad dort ein
„nationalsozialistischer Einfluss“ wirkte, und
inwiefern überlegt die Bundesregierung, dies
zur Vermeidung von Missverständnissen bei
betroffenen NS-Opfern sowie Rententrägern
ausdrücklich im Forderungsteil des Entwurfs
klarzustellen?
Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen

vom 16. April 2014
Nach dem Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäfti-
gungen in einem Ghetto (ZRBG), welches das allgemeine Renten-
recht nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) ergänzt,
ist Voraussetzung für die Anerkennung einer Ghetto-Beitragszeit,
dass sich das Ghetto, in dem Verfolgte eine Beschäftigung ausgeübt
haben, in einem Gebiet befand, dass vom Deutschen Reich besetzt
oder diesem angegliedert war. Zuständig für die Zahlung von Renten
nach dem ZRBG sind die Träger der Deutschen Rentenversicherung
(DRV).

Außerdem wird für die Beschäftigung in einem Ghetto nach der
Richtlinie der Bundesregierung über eine Anerkennungsleistung an
Verfolgte für Arbeit in einem Ghetto, die keine Zwangsarbeit war
(Anerkennungsrichtlinie), eine einmalige Anerkennungsleistung von
2 000 Euro gezahlt. Danach muss das Ghetto in einem Gebiet des na-
tionalsozialistischen Einflussbereichs gelegen haben. Leistungen
nach der in der Zuständigkeit des Bundesministeriums der Finanzen
liegenden Anerkennungsrichtlinie zahlt das Bundesamt für zentrale
Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) aus.

Nach dem ZRBG und nach der Anerkennungsrichtlinie werden weit-
gehend die gleichen Ghettos anerkannt. Allerdings wird durch den
weiter gefassten Begriff „in einem Gebiet des nationalsozialistischen
Einflussbereichs“ bei der Anerkennungsrichtlinie eine Anerken-
nungsleistung auch für Beschäftigungen in einigen Ghettos gezahlt,
die im Rahmen des ZRBG aufgrund des enger gefassten Begriffs bis-
her nicht anerkannt werden können.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des ZRBG
sieht nun dieselben Voraussetzungen zur Lage eines Ghettos wie bei
der Anerkennungsrichtlinie vor. Im Rahmen des ZRBG werden da-
durch zum Beispiel auch Ghettos in Rumänien, der Slowakei und in
Shanghai anerkannt.

Es wird nicht mit Missverständnissen hinsichtlich des räumlichen
Anwendungsbereiches gerechnet. Das BADV hat seit dem Jahr 2007
umfassende Recherchen über die Existenz von Ghettos im gesamten
nationalsozialistischen Einflussbereich unternommen. Zur Klärung
von Einzelfragen in Bezug auf den räumlichen Anwendungsbereich
werden die Träger der DRV und das BADV sich abstimmen.
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34. Abgeordneter
Markus

Kurth

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hoch wären die Mindereinnahmen bei den
Sozialversicherungsträgern, wenn Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern die Fortführung eines
Beschäftigungsverhältnisses nach Erreichen
der Regelaltersgrenze insofern rechtlich er-
leichtert würde, als dass beide von der Bei-
tragspflicht zur Arbeitslosen- und Rentenversi-
cherung entbunden würden, und welche Vor-
schläge zur Weiterbeschäftigung von Rentne-
rinnen und Rentnern werden derzeit im Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales disku-
tiert?
Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen
vom 11. April 2014
Eine Entbindung von der Beitragspflicht des Arbeitgebers zur Ar-
beitslosen- und Rentenversicherung für Beschäftigte, die bereits die
Regelaltersgrenze erreicht haben und eine Vollrente beziehen, würde
nach groben Abschätzungen zu jährlichen Beitragsausfällen von
knapp 1 Mrd. Euro in der gesetzlichen Rentenversicherung und von
60 bis 80 Mio. Euro in der Arbeitslosenversicherung führen.

Konkrete Vorschläge zur Weiterbeschäftigung von Rentnerinnen
und Rentnern werden derzeit im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales nicht diskutiert.

Im Übrigen wird zur Versicherungsfreiheit von Vollrentenbeziehern
bzw. von Arbeitnehmern, die die Regelaltersgrenze erreicht haben,
auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schriftliche Frage 41
auf Bundestagsdrucksache 18/946 verwiesen.
35. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Sind die verbleibenden Mittel des vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales verwalte-
ten Mikrokreditfonds Deutschland auch nach
einem Ausstieg der GLS Gemeinschaftsbank
eG als Kooperationspartner weiterhin speziell
Mikrokrediten gewidmet, und können die bis-
her mit diesem Fonds kooperierenden Mikro-
finanzinstitute (MFI) ihre Entwicklungsarbeit
daher weiter aus diesem Fonds mit unterstüt-
zen?
Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen

vom 11. April 2014
Der Mikrokreditfonds Deutschland ist ein mit Mitteln aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstütztes Förderprogramm, das
mit Auslaufen der ESF-Förderperiode 2007–2013 zum 31. De-
zember 2014 endet. Die Kredite laufen dann noch längstens bis Ende
des Jahres 2016. Die Wiederverwendung der verbleibenden Mittel,
wenn alle Garantien eingelöst wurden, d. h. alle ausstehenden Kredi-
te zurückgeführt wurden, ist in Artikel 78 Absatz 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 geregelt. Der Mitgliedstaat ist gehalten, die Mit-
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tel zweckentsprechend im vorliegenden Fall zugunsten von Kleinun-
ternehmen wieder zu verwenden.

Zurzeit wird geprüft, ob eine Fortsetzung des Mikrokreditfonds mit
den verbleibenden Mitteln sinnvoll ist. Hierzu wird eine Machbar-
keitsstudie in Auftrag gegeben. Sollte diese zu einem positiven Er-
gebnis kommen, wären mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder
Mikrofinanzinstitute an der Umsetzung beteiligt. Die Entwicklungs-
arbeit der Mikrofinanzinstitute würde jedoch nur noch in einem be-
grenzten Umfang unterstützt.
36. Abgeordneter
Dr. Wolfgang

Strengmann-

Kuhn
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Mit welchen zusätzlichen Zuwanderungszah-
len und Kosten rechnet die Bundesregierung
für den Fall, dass für alle EU-Zuwanderer die
gleichen Regeln für den Bezug von Grundsi-
cherungsleistungen gelten sollen wie für Ein-
heimische, und auf welchen Studien und Infor-
mationen basiert diese Abschätzung bzw. wel-
che weiteren Studien sind der Bundesregierung
dazu bekannt?
Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen

vom 16. April 2014
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD wurde verein-
bart, dass Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsausschlüsse in
der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) präzisiert
werden sollen. Die Entscheidungen des EuGH in den anhängigen
Vorabentscheidungsersuchen „Dano“ und „Alimanovic“ stehen
noch aus und sind abzuwarten. Die Bundesregierung beteiligt sich
nicht an Spekulationen zum möglichen Ausgang der Verfahren. Der
Bundesregierung sind keine Studien zur Abschätzung von Kosten
und Zuwanderungszahlen bekannt.
37. Abgeordneter
Dr. Wolfgang

Strengmann-

Kuhn

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Sind vonseiten der Bundesregierung Anhörun-
gen, Aufträge für Gutachten oder Studien zu
den Abschätzungen der Folgen und Kosten
der Gleichbehandlung von EU-Bürgerinnen
und -Bürgern und Einheimischen im Wir-
kungskreis des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch geplant, und wenn nein, warum nicht?
Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen

vom 16. April 2014
Anhörungen, Aufträge für Gutachten oder Studien zu den Abschät-
zungen der Folgen und Kosten sind nicht geplant. Im Übrigen ver-
weist die Bundesregierung auf ihre Antwort zu Frage 36.
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38. Abgeordnete
Katrin

Werner

(DIE LINKE.)
Welches Verständnis von einer „wesentlichen
Behinderung“ hat die Bundesregierung be-
züglich der Formulierung im Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD „die
Menschen, die aufgrund einer wesentlichen
Behinderung nur eingeschränkte Möglichkei-
ten der Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft haben, aus dem bisherigen ,Fürsorge-
system‘ herausführen“ zu wollen, zugrunde
gelegt, und inwiefern geht das aktuelle Ver-
ständnis der Bundesregierung über die Bestim-
mungen von „wesentlicher Behinderung“ der
§§ 1 bis 3 der Eingliederungshilfeverordnung
hinaus („Deutschlands Zukunft gestalten“,
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD, 18. Legislaturperiode, S. 111)?
Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen

vom 16. April 2014
Die Bundesregierung geht von der Notwendigkeit einer Weiterent-
wicklung des für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-
rungen maßgeblichen Behinderungsbegriffs im Lichte des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen aus. Sie wird sich dieser Aufgabe im Zusammen-
hang mit der Erarbeitung eines Bundesleistungsgesetzes für Men-
schen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) in dieser Legisla-
turperiode stellen.
39. Abgeordnete
Katrin
Werner

(DIE LINKE.)
Welche konkrete Zeitplanung verfolgt die Bun-
desregierung bis zur Vorlage eines Entwurfs
eines Bundesleistungsgesetz für Menschen mit
Behinderungen sowie für dessen Diskussion,
und auf welche Weise will sie die aktive Betei-
ligung und Mitarbeit von Menschen mit Behin-
derungen und ihrer Verbände und Initiativen
sicherstellen?
Antwort des Staatssekretärs Jörg Asmussen

vom 16. April 2014
Die Bundesregierung wird in dieser Legislaturperiode ein Bundes-
leistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabege-
setz) erarbeiten (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD,
18. Legislaturperiode, S. 95) und in diesem Jahr mit den vorbereiten-
den Arbeiten beginnen. Dabei wird der Bundesregierung die umfas-
sende und kontinuierliche Einbindung von Ländern und Verbänden,
auch der Verbände von Menschen mit Behinderungen, ein besonde-
res Anliegen sein. Sie strebt verbindliche Gespräche auf hoher Ebene
mit allen Beteiligten zur Prüfung der Reformoptionen ab Mitte des
Jahres 2014 an.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft
40. Abgeordneter
Ingbert

Liebing
(CDU/CSU)
Welche Bundesländer haben in welcher Höhe
Mittel aus dem Sonderprogramm der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ zur Anpassung
des Küstenschutzes an den Klimawandel (do-
tiert mit 25 Mio. Euro jährlich) in den Jahren
2010 bis 2013 jährlich abgerufen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Peter Bleser

vom 17. April 2014
Die Mittel aus dem Sonderrahmenplan Küstenschutz der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ wurden von den Bundesländern wie folgt abgerufen:
Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung
41. Abgeordnete
Katrin

Kunert

(DIE LINKE.)
Wird nach Kenntnis der Bundesregierung bei
Auslandseinsätzen der Bundeswehr das Alter
der teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten
statistisch erfasst, so dass hierüber Aufschluss
erlangt werden könnte, welche Bundeswehran-
gehörigen zuvor als Minderjährige eine militä-
rische Ausbildung bei der Bundeswehr erhal-
ten haben, und falls nein, weshalb nicht?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel

vom 16. April 2014
Die Bundesrepublik Deutschland hat am 6. September 2000 das Fa-
kultativprotokoll der Vereinten Nationen vom 25. Mai 2000 zum
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Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteili-
gung von Kindern an bewaffneten Konflikten unterzeichnet. Bei der
Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde hat die Bundesrepublik
Deutschland – über den Regelungsgehalt des Protokolls hinausge-
hend – verbindlich erklärt, dass der Beginn des freiwilligen Dienstes
als Soldat oder Soldatin in den Streitkräften der Bundesrepublik
Deutschland erst vom vollendeten 17. Lebensjahr an zulässig ist.

Die Praxis der Bundeswehr steht im Einklang mit den völkerrecht-
lichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.

Die Vorschriften der Soldatenlaufbahnverordnung (SLV) bestimmen
als Mindestalter für die Einstellung in das Dienstverhältnis eines Sol-
daten auf Zeit das vollendete 17. Lebensjahr zum Zeitpunkt des
Diensteintritts (§ 8 SLV). Die Einstellung ist nur mit der schriftlichen
Einwilligung der gesetzlichen Vertreter bzw. der Sorgeberechtigten
der minderjährigen Bewerberin bzw. des minderjährigen Bewerbers
möglich.

Soldaten und Soldatinnen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, stehen generell unter einem besonderen Schutz. Bei ihnen
ist der Gebrauch der Waffe allein auf die Ausbildung beschränkt und
unter eine strenge Aufsicht gestellt. Soldatinnen und Soldaten, die
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nehmen nicht an be-
sonderen Auslandsverwendungen und Einsätzen teil.

Die Einhaltung dieser besonderen Schutzmaßnahmen wird durch
das Einsatzführungskommando der Bundeswehr im Zusammenwir-
ken mit den Personal stellenden Organisationsbereichen der Streit-
kräfte sichergestellt.

Die angesprochene statistische Erhebung ist dienstlich nicht erforder-
lich. Eine entsprechende Erfassung von Daten findet demzufolge
nicht statt.
42. Abgeordnete
Katrin

Kunert

(DIE LINKE.)
Aus welchen Gründen wurde trotz der Einfüh-
rung des freiwilligen Wehrdienstes die Über-
mittlungspflicht der Meldebehörden bezüglich
der personenbezogenen Daten von Minderjäh-
rigen nach § 58c des Soldatengesetzes an das
Bundesamt für das Personalmanagement der
Bundeswehr beibehalten?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel

vom 16. April 2014
In den bundesrechtlichen Datenübermittlungsvorschriften (§ 58c des
Soldatengesetzes und § 2a der Zweiten Bundesmeldedatenübermitt-
lungsverordnung) hat der Gesetzgeber festgelegt, welche Datensätze
Gegenstand einer Übermittlung sein dürfen, zu welchem Zweck
diese verwendet werden dürfen (vgl. § 58c Absatz 2 des Soldaten-
gesetzes: „Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr darf die Daten nur dazu verwenden, Informationsmaterial über
Tätigkeiten in den Streitkräften zu versenden.“) und wann diese zu
löschen sind.
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Der freiwillige Wehrdienst stärkt den Austausch zwischen der Gesell-
schaft und den Streitkräften. Er ermöglicht jungen Männern und
Frauen, einen Dienst für die Gemeinschaft zu leisten. Dieses Enga-
gement stellt einen Grundpfeiler unserer Gesellschaft dar. Daher soll
jungen Menschen die Möglichkeit eröffnet werden, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen und für sich zu entscheiden, ob ein frei-
williger Wehrdienst für sie in Betracht kommt.
43. Abgeordneter
Dr. Tobias

Lindner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
In welchen Zeiträumen haben im Einzelnen
Angehörige des Bundesministeriums der Ver-
teidigung (BMVg) und der für eine Zulassung
von Luftfahrtgerät zuständigen Bereiche der
Bundeswehr seit dem Jahr 2010 Dienstreisen
jeweils zu General Atomics und Israel
Aerospace Industries bezüglich der Zulassbar-
keit derer unbemannten Luftfahrzeuge unter-
nommen, und was ist derzeit jeweils der Er-
kenntnisstand, der sich aus diesen Dienstreisen
im Allgemeinen und mit Blick auf die Beschaf-
fung und Zulassbarkeit eines unbemannten
Systems dieser Unternehmen ergeben hat?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Grübel
vom 15. April 2014
Durch Angehörige der Wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahr-
zeuge und Musterprüfwesen für Luftfahrtgerät der Bundeswehr
(WTD 61/ML) in Manching wurden nachfolgend dargestellte
Dienstreisen im erfragten Zusammenhang durchgeführt:
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Dienstreisen von Angehörigen der WTD 61/ML zur Firma Israel Aerosp

nach Tel Aviv 

 

Zeitraum: System: Grund: 

26.-27.05.2010 Heron 1 insbesondere SATCOM-Zulassun

11.-12.05.2011 Heron 1 insbesondere Software-Zulassung

08.-11.11.2011 Heron TP allgemeine Zulassungsaspekte 

10.-13.12.2011 Heron TP allgemeine Zulassungsaspekte, 

STANAG1 4671, Software, Struktu

Hydraulik 

24.-26.07.2012 Heron TP allgemeine Zulassungsaspekte, 

STANAG 4671, Software, 

Flugkontrollsystem, Navigation 

 

Dienstreisen von Angehörigen der WTD 61/ML zur Firma General Atom

Aeronautical Systems nach Poway, Kalifornien 

 

Zeitraum: System: Grund: 

28.08.-01.09.2011 Predator B allgemeine Zulassungsaspekte 

27.-30.03.2012 Predator B allgemeine Zulassungsaspekte 

29.-31.01.2013 Predator B allgemeine Zulassungsaspekte 

03.-05.12.2013 Predator B allgemeine Zulassungsaspekte, 

Fa. RUAG als musterbetreuende 

02.-07.04.2014 Predator B allgemeine Zulassungsaspekte 

 

                                       
1 STANAG = NATO Standardisation Agreement 
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Darüber hinaus haben Angehörige des BMVg und der nachgeordne-
ten Organisationsbereiche diverse Dienstreisen zu den angefragten
Firmen durchgeführt, welche in Teilen Zulassungsaspekte zum Inhalt
hatten. Diese Reisen können jedoch der angefragten Thematik nicht
eindeutig zugeordnet werden. Die komplexe Auswertung der Ergeb-
nisse aus den Dienstreisen dauert noch an. Derzeit werden bei He-
ron 1, Heron TP und Predator B Zulassungsrisiken gesehen. Bei Pre-
dator B liegen risikomindernde Maßnahmen in der Entwicklung vor,
deren Ergebnisse so schnell wie möglich ausgewertet werden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
44. Abgeordneter
Jörn

Wunderlich

(DIE LINKE.)
Wie viele Unternehmen sind inzwischen Mit-
glied im Unternehmensprogramm „Erfolgsfak-
tor Familie“, und wie viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter profitieren davon (bitte nach
Jahren seit Beginn des Programms, Betriebs-
größen sowie in absoluten Zahlen und im Ver-
gleich zu allen Unternehmen in Deutschland
aufschlüsseln)?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Ralf Kleindiek

vom 15. April 2014
Zur Förderung einer familienbewussten Arbeitswelt hat das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Anfang des
Jahres 2006 das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“
in enger strategischer Kooperation mit den Spitzenverbänden der
deutschen Wirtschaft (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände e. V. – BDA, Deutscher Industrie- und Handelskam-
mertag e. V. – DIHK, Zentralverband des Deutschen Handwerks
e. V. – ZDH) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ge-
startet. Ziel ist es, Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen
der deutschen Wirtschaft zu machen.

Als operativer Unterbau des Programms und Multiplikator in der
Fläche haben das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
e. V. im Jahr 2007 das gleichnamige Unternehmensnetzwerk ins Le-
ben gerufen. Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“
ist seit Jahren das größte deutsche Netzwerk, das familienbewussten
Unternehmen und Organisationen aller Branchen und Größenklas-
sen die Möglichkeit gibt, kostenlose Informations- und Beteiligungs-
formate zum Thema der betrieblichen Vereinbarkeitspolitik in An-
spruch zu nehmen und sich öffentlich dazu zu bekennen. Monatlich
wächst das Netzwerk um ca. 30 bis 70 Unternehmen und Organisa-
tionen.

Aktuell zählt das Netzwerk 5 195 Mitglieder (Stand: 10. April 2014).
Die Mitgliederzahlen und die Zahl der Beschäftigten, die von der
Mitgliedschaft profitieren, verteilen sich auf die Jahre nach der
Gründung wie folgt:
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Die Abfrage der Zahl der Beschäftigten in den Mitgliedsunterneh-
men erfolgt seit 2007 in den dargestellten Größenklassen. Aus die-
sem Grund ist es derzeit nicht möglich, die absolute Zahl der Be-
schäftigten in den Mitgliedsunternehmen, die vom Netzwerk profitie-
ren, zu beziffern.

Die Betriebsgrößen der Netzwerkmitglieder verteilen sich im Ver-
gleich zu den Betriebsgrößen aller Unternehmen in Deutschland wie
folgt (Angaben in Prozent):

Betriebsgrößen der Mitgliedsunternehmen im Vergleich zu den Be-
triebsgrößen aller Unternehmen in Deutschland (in Prozent)
Stand: 31. Dezember 2013
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
45. Abgeordnete
Katja

Keul

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie beurteilt die Bundesregierung die Rechts-
verbindlichkeit der Richtlinie der Bundes-
ärztekammer zur Organtransplantation (Be-
sondere Regelungen zur Lebertransplantation,
Nr. 2.1), nach der Patientinnen und Patienten,
die als Alkoholkranke schwere Leberschäden
haben, nur dann auf die Warteliste für eine Le-
bertransplantation gesetzt werden, wenn sie
eine sechsmonatige Alkoholabstinenz nach-
weisen können, und inwiefern hält sie diese
Richtlinie für mit dem Strafrecht, der Men-
schenrechtskonvention und dem Grundgesetz
vereinbar?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 11. April 2014
Nach § 10 Absatz 2 Nummer 2 des Transplantationsgesetzes (TPG)
entscheiden die Transplantationszentren über die Aufnahme von Pa-
tientinnen und Patienten in die Warteliste nach Regeln, die dem
Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen,
insbesondere nach Notwendigkeit und Erfolgsaussicht einer Organ-
übertragung. Die Feststellung des Erkenntnisstandes der medizini-
schen Wissenschaft ist in erster Linie Aufgabe der medizinischen
Fachwelt; daher hat der Gesetzgeber in § 16 TPG die Bundesärzte-
kammer beauftragt, den Stand der Erkenntnisse der medizinischen
Wissenschaft für die im Gesetz genannten Bereiche in Richtlinien
festzustellen (vgl. amtliche Begründung zu § 15 TPG, Bundestags-
drucksache 13/4355, S. 28).

Bei den Richtlinien handelt es sich um antizipierte Sachverständigen-
gutachten; werden ihre Vorgaben beachtet, so spricht eine gesetzli-
che Vermutung dafür, dass die Entscheidung des Transplantations-
zentrums dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft entspricht, die Aufnahme in die Warteliste also rechtlich nicht
zu beanstanden ist (§ 16 Absatz 1 Satz 2 TPG).

Angesichts der Knappheit an Spenderorganen verfolgt der Gesetzge-
ber mit § 10 Absatz 2 Nummer 2 TPG die Absicht, die Chancen-
gleichheit von Patientinnen und Patienten nach Maßgabe medizi-
nischer Kriterien im Rahmen danach gebotener Differenzierungen
zu ermöglichen. Zugleich wird ausgeschlossen, dass eine Aufnahme
in die Warteliste aufgrund von nichtmedizinischen, z. B. finanziellen
oder sozialen Erwägungen, erfolgt (vgl. amtliche Begründung zu § 9
Absatz 2 TPG, Bundestagsdrucksache 13/8017, S. 42).

Die mit den §§ 10 und 16 TPG getroffenen Wertungsentscheidungen
sind sowohl mit dem Verfassungsrecht als auch der Menschenrechts-
konvention vereinbar.

Zu der nach den geltenden Richtlinien grundsätzlich erforderlichen
sechsmonatigen Alkoholabstinenz ist ergänzend darauf hinzuweisen,
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dass es medizinisch geboten ist, einen Heilversuch mit konservativen
und nichtinvasiven Therapieansätzen vor dem Einsatz einer Maxi-
maltherapie durchzuführen. Die in der Richtlinie vorgesehene Alko-
holkarenz und die Suchtbehandlung sind wesentliche Maßnahmen
zur Besserung des Allgemeinzustands der Betroffenen. Bei der vor-
gesehenen Sechsmonatsfrist handelt es sich um einen empirisch er-
mittelten, international üblichen Zeitraum. Bereits durch Einhaltung
dieser Maßnahmen kann gegebenenfalls eine Lebertransplantation
vollständig vermieden werden. In jedem Fall aber werden durch sie
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transplantation und einen
erfolgreichen postoperativen Verlauf verbessert.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur
46. Abgeordneter
Dr. Johannes

Fechner

(SPD)
Warum hat der Bund im Jahr 2013 einem
durch das Land Baden-Württemberg bean-
tragten Neubeginn des Bundesfernstraßen-
projektes Ortsumfahrung Winden (B 293)
nicht zugestimmt (vgl. https://mvi.baden-
wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/
pressemitteilung/pid/minister-hermann-ueber-
die-strassenbaupolitik-des-landes/
?type=98&cHash=
c4ce1273c583c636d2dcc0ae772f153d&print=1)?
47. Abgeordneter
Dr. Johannes

Fechner

(SPD)
Wann wird der Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur die Baufreigabe für
die Ortsumfahrung Winden (B 293) erteilen?
48. Abgeordneter
Dr. Johannes

Fechner

(SPD)
Wird der Bundesminister für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur dem Baubeginn für die Orts-
umfahrung Winden (B 293) im Jahr 2014 oder
spätestens im Jahr 2015 zustimmen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär

vom 10. April 2014
Die Fragen 46 bis 48 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Spielräume für Neubeginne von Bundesfernstraßenprojekten sind in
Baden-Württemberg auf der Basis der derzeit noch aktuellen Finanz-
planung bis 2017 wegen des Vorrangs der Erhaltungsinvestitionen
vor Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Kostensteigerungen bei
laufenden Maßnahmen nicht vorhanden. Vorrangiges Ziel ist es da-
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her auch weiterhin, die in Bau befindlichen Maßnahmen mit einem
Finanzierungsbedarf ab 2014 von rund 700 Mio. Euro weiterzufüh-
ren und in der gebotenen Zeit fertigzustellen. Die Finanzierung und
damit Realisierung weiterer Neubaumaßnahmen ist somit letztlich
abhängig von der zukünftigen Finanzausstattung im Bereich der
Bundesfernstraßen, der Kostenentwicklung der laufenden Bauvorha-
ben sowie der Umsetzung unaufschiebbarer Erhaltungsmaßnahmen.

Der zweite Regierungsentwurf zum Haushalt 2014 befindet sich der-
zeit in den parlamentarischen Beratungen. Mit einer Verabschiedung
des Haushaltsgesetzes ist im Juli 2014 zu rechnen. Darüber hinaus
müssen der Haushaltsentwurf 2015 und die Finanzplanung bis 2018
noch konkretisiert werden. Aussagen zu Neubeginnen des Baus von
Bundesfernstraßen werden deshalb voraussichtlich erst im Sommer
dieses Jahres in Abhängigkeit von den bis dahin getroffenen haus-
haltspolitischen Entscheidungen möglich sein.
49. Abgeordneter
Stephan

Kühn

(Dresden)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Maßnahmen wurden nach der Be-
schlussfassung der 6. Bund-Länder-Sitzung am
23. Mai 2013 zu den „Eckpunkten für ein
Gesamtkonzept Elbe des Bundes und der Län-
der“ in Umsetzung der verkehrlichen, wasser-
wirtschaftlichen, ökologischen und kommuni-
kativen Ziele für ein Gesamtkonzept Elbe ein-
geleitet bzw. sollen dieses Jahr realisiert wer-
den?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 11. April 2014
Nach der Flusskonferenz im letzten Jahr in Magdeburg wurde mit
der Einrichtung von vier Arbeitspaketen (Wasserwirtschaft, Natur-
schutz, Stromregelungskonzept, Verkehrskonzeption Elbe/Elbe-Sei-
tenkanal) die inhaltliche Bearbeitung des Gesamtkonzepts Elbe
durch die Bundes- und Landesbehörden begonnen. Bund und Län-
der haben sich verständigt, zunächst eine qualifizierte Ist-Aufnahme
durchzuführen und damit eine gemeinsame Basis für zukünftige
Konzepte für die Elbe zu schaffen. Der Umfang der Bearbeitung ist
größer als zuvor angenommen. Deswegen wird die Ist-Aufnahme
voraussichtlich Ende des Jahres 2014 vollständig abgeschlossen wer-
den. Danach wird ein Soll-Konzept zu erarbeiten sein, aus dem Maß-
nahmen für die Elbe abgeleitet werden.

Den Eckpunkten für das Gesamtkonzept Elbe entsprechend soll es
durch die Erarbeitung des Gesamtkonzepts nicht zu Verzögerungen
bei laufenden Maßnahmen, z. B. des Hochwasserschutzes oder zur
Sohlstabilisierung kommen.
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50. Abgeordneter
Peter

Meiwald

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern teilt die Bundesregierung die Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes (vgl. NWZ-
online vom 21. März 2014), dass der Bund
nicht für den Küstenschutz des Nordufers der
Insel Wangerooge zuständig ist, und aus wel-
chen Mitteln sollen in diesem Jahr die Dünen
im Osten der Insel Wangerooge verstärkt wer-
den?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 15. April 2014
Der Küstenschutz ist nach der Kompetenzverteilung des Grundge-
setzes eine Aufgabe der Länder. Daneben obliegt dem Bund nach
§ 8 Absatz 5 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) im Rah-
men der Unterhaltung der Seewasserstraßen die Sicherung des Be-
standes (u. a.) der Insel Wangerooge. Da die Verwaltungskompetenz
des Bundes auf Verkehrsbelange beschränkt ist, darf der Bund nur
Maßnahmen durchführen, durch die die Fahrwasserverhältnisse auf
den angrenzenden Seeschifffahrtsstraßen erhalten bzw. verbessert
werden.

Im Bewusstsein dieser Lage haben der Bund und das Land Nieder-
sachsen im Jahr 1976 eine Schriftwechselvereinbarung geschlossen
und die Zuständigkeitsbereiche räumlich und nicht fachlich festge-
legt. Danach führen der Bund Schutzmaßnahmen an der Nordostdü-
ne und am westlichen Inselkopf und das Land Niedersachsen alle üb-
rigen Maßnahmen des Inselschutzes durch. Diese Praxis hat der Bun-
desrechnungshof im Jahr 2011 kritisiert und eine Überprüfung sowie
die Anpassung der Vereinbarung im Sinne der jeweiligen rechtlichen
Verpflichtungen gefordert.

Auch nach Auffassung der Bundesregierung ist die Aufteilung der
Zuständigkeiten nicht ausgewogen und eine Neujustierung erforder-
lich. Dazu haben bereits erste Gespräche mit dem Land Niedersach-
sen stattgefunden.

Die Küstenschutzmaßnahmen im Osten der Insel Wangerooge wer-
den im Jahr 2014 aus dem Bundeshaushalt für die Bundeswasserstra-
ßen finanziert.
51. Abgeordneter
Markus

Tressel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Autos haben die zehn Autohersteller
mit den meisten zurückgerufenen Autos im
Jahr 2013 und bisher im Jahr 2014 in Rückruf-
aktionen bundesweit zurückgerufen (bitte auch
die jeweiligen Hersteller nennen), und welche
Ursachen waren hier ausschlaggebend?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Katherina Reiche

vom 16. April 2014
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52. Abgeordneter
Markus
Tressel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Autos haben die zehn Autohersteller
mit den meisten zurückgerufenen Autos im
Jahr 2013 und bisher im Jahr 2014 in Rückruf-
aktionen im Saarland zurückgerufen (bitte
auch die jeweiligen Hersteller nennen), und
welche Ursachen waren hier ausschlaggebend?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Katherina Reiche

vom 16. April 2014
Die Statistikfunktionen bzw. die Daten der Rückrufdatenbank des
Kraftfahrt-Bundesamtes sind auf das zur Erfüllung des gesetzlichen
Auftrags notwendige Maß begrenzt. Die Daten sind dabei nur bun-
desweit und nicht länderbezogen abgespeichert.
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Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder eine Anzahl der
Rückrufe noch die Anzahl der zurückgerufenen Fahrzeuge geeignet
sind, um Hersteller sachgerecht miteinander vergleichen zu können.
53. Abgeordnete
Dr. Valerie
Wilms

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wann hat der Bundesregierung welche Infor-
mation über einen Bericht des Bundesrech-
nungshofes (BRH) zur Wirtschaftlichkeit des
Baus einer fünften Schleusenkammer am
Nord-Ostsee-Kanal vorgelegen (bitte unter
Nennung des Informationsdatums und -inhalts
des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur – BMVI)?
54. Abgeordnete
Dr. Valerie
Wilms

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Aus welchen Gründen wurde der Bericht des
BRH zur Wirtschaftlichkeit des Baus einer
fünften Schleusenkammer am Nord-Ostsee-
Kanal dem Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages erst am 2. April 2014 vorgelegt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 14. April 2014
Die Fragen 53 und 54 werden wegen des Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

13. Juni 2013 Prüfungsankündigung des BRH

27. Februar 2013 Schreiben des BRH: Empfehlung neue Wirt-
schaftlichkeitsberechnung vor Vergabe; Schrei-
ben erfolgte vor endgültiger Feststellung zum
Sachverhalt und vor einer Prüfungsmitteilung.

20. März 2013 Antwort des BMVI auf Schreiben vom 27. Febru-
ar 2013

➢ Wirtschaftlichkeit wird bekräftigt;

➢ Hinweis, dass angesichts des bereits fortge-
schrittenen Vergabeverfahrens neuerliche
Wirtschaftlichkeitsprüfung zum Abbruch des
Vergabeverfahrens führen würde;

➢ Hinweis auf Schadenersatzforderungen und
Nachträge in Millionenhöhe.

2. April 2014 Eingang des Schreibens um 10:03 Uhr,

Empfehlung zu einer erneuten Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung.

Beim Eingang des Schreibens fanden Bericht-
erstatter-Gespräche statt, an denen auch der
BRH und der zuständige Referent teilnahmen.
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Das Schreiben konnte daher nicht vor der Sit-
zung des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages ausgewertet werden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
55. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Kann die Bundesregierung die in dem zu der
Pressemitteilung zum Atomkraftwerk Gund-
remmingen der Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer
Verantwortung e. V. (IPPNW) vom 3. April
2014 gehörenden Flyer „Atomkraftwerk
Gundremmingen – Eine akute Gefahr“ enthal-
tenen Aussagen (zu Druckspitzen über dem
Auslegungsdruck beim Ausfall der Hauptwär-
mesenke sowie zu möglichen Auswirkungen
auf den Reaktordruckbehälter und auf die zur
Störfallbeherrschung erforderlichen Armatu-
ren und zu möglichen Auswirkungen einer ver-
zögerten Reaktorschnellabschaltung bzw. eines
Ausfalls des Reaktorschutzes mit noch höherer
Druckspitze) bestätigen oder nicht, und jeweils
warum?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Rita Schwarzelühr-Sutter

vom 14. April 2014
Die Bundesregierung kann die Aussagen in dem Flyer zu Druckspit-
zen im Reaktordruckbehälter des Kernkraftwerkes Gundremmingen
nicht bestätigen. Das dargestellte Diagramm, das die Basis der Aus-
sagen des Flyers bildet, ist in diesem Punkt fehlerhaft interpretiert.
Druckspitzen und die daraus gezogenen Schlüsse ergeben sich nicht.

Das Diagramm zeigt einen typischen Verlauf bestimmter reaktorphy-
sikalischer Größen, wie Reaktordruck und Neutronenfluss, zu dem
Ereignis „Ausfall der Hauptwärmesenke“ bei einem Siedewasser-
reaktor. Zur Erläuterung liegt dieser Antwort ein modifiziertes Dia-
gramm bei, in dem die vertikale Skala hinsichtlich des Reaktordrucks
separat mit den entsprechenden Druckwerten in bar dargestellt ist.
Dem normalen Betriebsdruck des Reaktors von 70,63 bar (Aus-
gangswert) ist der Betrag 1,0000 auf der vertikalen Skala zugeordnet.
Der Betrag der Abweichung des Reaktordruckes ist zu diesem nor-
malen Betriebsdruck zu addieren. Im dargestellten Verlauf des Reak-
tordruckes steigt dieser entsprechend der vertikalen Skala auf etwa
2,7000. Dies bedeutet, dass zu dem normalen Betriebsdruck 1,7000
Skalenteile Abweichung zu addieren sind. Der Reaktordruck steigt
also um rund 17,00 bar auf etwa 87,63 bar. Dieser Betrag des Reak-
tordrucks liegt im Bereich typischer Auslegungsdrucke bei Siedewas-
serreaktoren.
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Das in dem Flyer angenommene vollständige Versagen des Reaktor-
schutzes ist aufgrund seiner Auslegung nicht zu unterstellen.
1
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56. Abgeordneter
Stephan

Kühn

(Dresden)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wurden alle Haushaltsmittel zur Entlastung
von Wohnungsunternehmen nach der Verord-
nung zum Altschuldenhilfegesetz (§ 6a) ver-
braucht bzw. abgerufen, und wenn nein, wofür
wurden die nicht verbrauchten Mittel dann ein-
gesetzt?



Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeDrucksache 18/1197 – 46 –
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Rita Schwarzelühr-Sutter

vom 11. April 2014
Von den nach § 6a des Altschuldenhilfegesetzes bewilligten rund
1,1 Mrd. Euro haben die Wohnungsunternehmen rund 97 Prozent
aller Mittel abgerufen. Bis zum 30. April 2014 können die Unterneh-
men noch Abrufe einreichen. Nicht benötigte Mittel verbleiben im
Bundeshaushalt.
57. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
In welchem Ressort und mit welcher finanziel-
len Ausstattung beabsichtigt die Bundesregie-
rung, die Koordinierung der Umsetzung des in
Erarbeitung befindlichen nationalen Hochwas-
serschutzprogramms ab 2015 bzw. künftig an-
zusiedeln?
Antwort des Staatssekretärs Jochen Flasbarth

vom 14. April 2014
Zur Stärkung der Koordinierungskapazität des Bundes wird derzeit
im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit ein Referat Hochwasserschutz eingerichtet.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht die Ein-
richtung eines Sonderrahmenplans „Präventiver Hochwasserschutz“
vor. Fragen zu dessen Ausgestaltung und Budgetierung sind Teil
der Arbeiten zum nationalen Hochwasserschutzprogramm. Laut
dem Beschluss der Sonderumweltministerkonferenz (UMK) vom
2. September 2013 soll ein Vorschlag hierzu bis zur UMK im Herbst
2014 vorgelegt werden. Dem Sonder-UMK-Beschluss entsprechend
wird dieser Vorschlag eine Liste prioritärer und insbesondere überre-
gionaler Maßnahmen zur Verbesserung des präventiven Hochwas-
serschutzes, insbesondere zur Gewinnung von Rückhalteräumen mit
signifikanter Wirkung auf die Hochwasserscheitel und zur Beseiti-
gung von Schwachstellen bei vorhandenen Hochwasserschutzmaß-
nahmen sowie einen Vorschlag für eine gemeinsame Finanzierungs-
strategie enthalten.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung
58. Abgeordneter
Kai

Gehring

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesre-
gierung aus der Aussage „Wir brauchen nicht
mehr Master, sondern wieder mehr Meister“
aus der Pressemitteilung der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion vom 10. März 2014?



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/1197– 47 –
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stefan Müller

vom 11. April 2014
Aus Sicht der Bundesregierung stellen die beiden Bildungsbereiche
der beruflichen Bildung und der Hochschulbildung hervorragende
und gleichwertige Angebote bereit, mit denen jungen Menschen ein
qualifizierter und nachhaltig erfolgreicher Einstieg in die Erwerbstä-
tigkeit ermöglicht wird. Die Stärke der deutschen Volkswirtschaft
liegt in einer ausgewogenen Kombination aus Fachkräften mit beruf-
lichen und hochschulischen Abschlüssen. Dies zeigt sich u. a. in der
im europäischen Vergleich deutlich geringeren Jugendarbeitslosig-
keit. Die Bundesregierung will beide Bildungssysteme weiter stärken
und attraktiv für junge Menschen gestalten.

Dazu gehört auch, die Verzahnung und Durchlässigkeit der beiden
Ausbildungswege zu verbessern, um Anschlüsse zu erleichtern und
die spezifischen Stärken beider Bildungsbereiche optimal miteinan-
der zu verbinden.
59. Abgeordneter
Kai

Gehring

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie beurteilt die Bundesregierung die Chan-
cen der Übertragbarkeit des deutschen dualen
Studienmodells ins Ausland, und stimmt sie
der Forderung des Wissenschaftsrates zu,
einen entsprechenden Prozess von einer zen-
tralen Stelle (wie etwa dem Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst) koordinieren zu las-
sen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel

vom 14. April 2014
Die Bundesregierung hält duale Studiengänge grundsätzlich auch als
Modell für andere Staaten für attraktiv. Die in Deutschland anzutref-
fende Vielfalt könnte eine entsprechend differenzierte Zusammenar-
beit mit dem Ausland erleichtern. Dabei sollte allerdings das Grund-
prinzip einer engen Verzahnung von Unternehmen und Hochschu-
len gewahrt werden. Diese Voraussetzung ist in vielen Ländern noch
nicht gegeben. Derzeit fördert der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Stifterverbands eine wissen-
schaftliche Studie zu Internationalisierung und Export dualen Stu-
diums, um Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit in
diesem Bereich auszuloten. Der „Runde Tisch zur internationalen
Berufsbildungskooperation“ beim Bundesinstitut für Berufsbildung,
an dessen Sitzungen auf Arbeitsebene der DAAD teilnimmt, disku-
tiert ebenfalls Fragen der internationalen Übertragbarkeit des dualen
Studiums.
60. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche waren nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Energieversorgungsunternehmen, de-
nen zur Zeit der Errichtung und des Betriebs
der Allgemeine Versuchsreaktor (AVR) Jülich
gehörte (möglichst bitte mit Angabe der jewei-
ligen Anteilshöhe), und welche Strommenge
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hat der AVR während seiner Betriebszeit nach
Kenntnis der Bundesregierung bzw. des vom
Bund getragenen Forschungszentrums Jülich
insgesamt ins öffentliche Stromnetz einge-
speist?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stefan Müller

vom 15. April 2014
Der Allgemeine Versuchsreaktor (AVR) gehörte zur Zeit der Errich-
tung und des Betriebs der Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor
GmbH. Bei ihrer Gründung war die Arbeitsgemeinschaft Versuchs-
reaktor GmbH ein Zusammenschluss von 15 kommunalen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen (EVU). Die folgende Tabelle enthält
die einzelnen EVUs mit der jeweiligen Anteilshöhe. Während der
21-jährigen Betriebszeit des Forschungsreaktors wurden 1,63 TWh
an elektrischer Energie in das öffentliche Netz eingespeist.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
61. Abgeordneter
Omid

Nouripour
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Projekte der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH wurden im Einzelnen in der Provinz
Kundus in den vergangenen zehn Jahren
durchgeführt, und welche Projekte laufen der-
zeit noch?
62. Abgeordneter
Omid

Nouripour

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele internationale Mitarbeiter der GIZ
(bitte unterscheiden nach GIZ-Expertinnen
und -Experten, sowie den Provinzen und Ent-
wicklungshelfern) befinden sich derzeit in
Afghanistan, und wie viele von ihnen sind per-
manent in Kabul oder in Kundus stationiert?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Silberhorn

vom 15. April 2014
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH hat in den vergangenen zehn Jahren in der Provinz
Kundus eine Vielzahl von Vorhaben mit entwicklungspolitischer
Zielsetzung implementiert. Auftraggeber dieser Maßnahmen waren
das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. Details entnehmen Sie bitte der
anliegenden Tabelle. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
diese Aufstellung nicht die baubegleitenden Leistungen der GIZ ent-
hält, die außerhalb einer entwicklungspolitischen Zielsetzung im Auf-
trag des Bundesministeriums der Verteidigung erbracht worden sind.

Mit Stand März 2014 beschäftigt die GIZ in Afghanistan 227 inter-
nationale Mitarbeiter, darunter zwölf Entwicklungshelfer. Hiervon
werden 159 Mitarbeiter am Standort Kabul eingesetzt, davon neun
Entwicklungshelfer. Am Standort Kundus werden neun internationa-
le Mitarbeiter beschäftigt.

Die Zahl der gleichzeitig im Land anwesenden entsandten Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen ist durch Urlaube, Dienstreisen oder Fort-
bildungen stets geringer. Aus Gründen der Personalfürsorge wurden
viele dieser temporären Abwesenheiten gezielt in die derzeitige
Wahlperiode verlegt, so dass die tagesaktuelle Zahl der anwesenden
Mitarbeiter vorübergehend deutlich vermindert ist. Diese temporäre
Reduktion des internationalen Personals war bereits bei vorangegan-
genen Wahlgängen ein Bestandteil des Sicherheitskonzepts der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit.
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Berlin, den 17. April 2014
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